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Sachverhalt

Gemäß § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne benachbarter 
Gemeinden aufeinander abzustimmen (interkommunales Abstimmungsgebot). 
Dabei können sich die Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der 
Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre 
zentralen Versorgungsbereiche berufen.

Von der Gemeinde ist sachgerecht zu prüfen und abzuwägen, ob durch die 
Ausübung der Planungshoheit der Nachbargemeinde unzumutbare Eingriffe in die 
eigene Planungshoheit zu erwarten sind bzw. ob unmittelbare Auswirkungen 
gewichtiger Art für die eigene Gemeinde zu erwarten sind. 

Die Gemeinde Hoort beabsichtigt zum Erhalt des Betriebes der Hoorter 
Brunnenbau GmbH innerhalb der Gemeindegrenzen den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ 
(SO GK) aufzustellen.

Die Hoorter Brunnenbau GmbH ist ein ortsansässiges Unternehmen, das 2007 
gegründet wurde. Aufgrund der engen regionalen Verbundenheit und des lokalen 
Arbeitskräftepotenzials hat sich das Unternehmen innerhalb der Gemeinde Hoort 
entwickelt. Der Bestandsbetrieb liegt mit seinen baulichen Anlagen innerhalb der 
Ortslage Hoort. Zur Anpassung der baulichen Strukturen an die betriebliche 
Entwicklung ist die Errichtung einer Maschinenlagerhalle mit Bürogebäude, 
Stellplätzen und die Bereitstellung von Mitarbeiterparkplätzen erforderlich. 
Innerhalb der Ortslage ist diese Erweiterung räumlich und auch strukturell 
aufgrund der umliegenden Wohnbebauung nicht möglich. Das Unternehmen 
beabsichtigt, seinen Betriebsstandort in der Gemeinde Hoort beizubehalten und 
zu entwickeln.

Ziel der vorliegenden Planung ist die Standortverlegung des Betriebs der Hoorter 



Brunnenbau GmbH innerhalb der Gemeindegrenzen von Hoort. Nordöstlich der 
Ortslage Hoort befindet sich der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans (VB–Plan) Nr. 1 „Sondergebiet Junghennenanlage Hoort“. Durch 
die Erschließung der Junghennenanlage sind die angrenzenden Flächen bereits 
verkehrlich erschlossen. Aus diesem Grund sollen die Betriebsflächen der Hoorter 
Brunnenbau GmbH im nördlich direkt angrenzenden Bereich errichtet werden.
Die durch die Betriebsverlagerung freiwerdenden innerörtlichen Flächen des 
jetzigen Betriebsstandortes, sollen zukünftig zu Wohnbauland entwickelt werden. 
Durch die Standortverlegung wird das Verkehrsaufkommen in den Außenbereich 
verlagert und damit innerhalb der Ortslage gemindert.

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges 
Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ liegt in der Gemeinde Hoort, Amt 
Hagenow-Land, im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Der Geltungsbereich umfasst 
eine Fläche von insgesamt 20.114 m² und nimmt Teilflächen der Flurstücke 18, 
21 und 22 in der Flur 2, Gemarkung Hoort ein.

Die Vorhabenfläche wird derzeit ackerbaulich genutzt. Zukünftig soll auf der 
Fläche eine Halle zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten, 
zur Lagerung und Montage von Baukomponenten sowie auch zur Lagerung von 
Agrarprodukten errichtet werden. Weiterhin ist im südlichen Plangebiet eine 
Remise für Fahrzeuge sowie eine witterungsunabhängige Lagerung, 
Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stoffe geplant. 
Es werden weiterhin Lager- und Arbeitsflächen befestigt sowie eine Zufahrt 
angelegt. Die Versiegelungsfläche wird auf maximal 14.700 m² begrenzt.

Durch die Nachbargemeinde wurde für die Abgabe einer Stellungnahme eine 
Frist bis zum 31.03.2023 gesetzt. Sollte bis dahin keine Stellungnahme 
abgegeben werden, wird davon ausgegangen, dass seitens der Gemeinde keine 
Anregungen oder Bedenken zur oben genannten Bauleitplanung der 
Nachbargemeinde bestehen.

Beschlussantrag

Von Seiten der Gemeinde Sülstorf werden weder Anregungen noch Bedenken zur 
o.g. Planung der Gemeinde Hoort geäußert. 

oder 

Von Seiten der Gemeinde Sülstorf werden folgende Anregungen und Bedenken 
zur o.g. Planung geäußert:

-

-

-

Finanzielle Auswirkungen



Anlage/n
1 Begründung (öffentlich)

2 Umweltbericht - Vorentwurf (öffentlich)

3 Bebauungsplan_Blatt 1_2 (öffentlich)

4 V- E- Plan_Blatt 2_2 (öffentlich)

5 Landschaftspflegerischer Begleitplan - Vorentwurf (öffentlich)

6 Abb. Bekantmachung (öffentlich)

7 Vorschlag Auslegungsbeschluss (öffentlich)
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Teil I Begründung 

1 Planungsanlass 

Die Hoorter Brunnenbau GmbH ist ein ortsansässiges Unternehmen, das 2007 gegründet 

wurde. Der Bestandsbetrieb liegt mit seinen baulichen Anlagen innerhalb der Ortslage Hoort. 

Zur Anpassung der baulichen Strukturen an die betriebliche Entwicklung ist die Errichtung einer 

Maschinenlagerhalle mit Bürogebäude, Stellplätzen und die Bereitstellung von Mitarbeiter-

parkplätzen erforderlich. Innerhalb der Ortslage ist diese Erweiterung räumlich und auch 

strukturell aufgrund der umliegenden Wohnbebauung nicht möglich. Das Unternehmen 

beabsichtigt, seinen Betriebsstandort in der Gemeinde Hoort beizubehalten und zu entwickeln. 

Die geplante Halle mit Betriebs-, Lager- und Abstellflächen für Lkw und Mitarbeiterfahrzeuge 

kann nicht durch eine Erweiterung des bestehenden Betriebes im Ortsbereich oder durch 

bauliche Erweiterungen am alten Standort realisiert werden. Aufgrund der engen regionalen 

Verbundenheit und des lokalen Arbeitskräftepotenzials, hat sich das Unternehmen innerhalb 

der Gemeinde Hoort entwickelt.  

Ziel der vorliegenden Planung ist die Standortverlegung der Hoorter Brunnenbau GmbH 

innerhalb der Gemeinde Hoort. Nordöstlich der Ortslage Hoort befindet sich der 

Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VB–Plan) Nr. 1 „Sondergebiet, 

Junghennenanlage Hoort“. Durch die Erschließung der Junghennenanlage sind die 

angrenzenden Flächen ebenfalls verkehrlich erschlossen. Aus diesem Grund sollen die 

Betriebsflächen der Hoorter Brunnenbau GmbH im nördlich direkt angrenzenden Bereich 

errichtet werden. 

Die durch die Betriebsverlagerung freiwerdenden innerörtlichen Flächen des jetzigen Betriebs-

standortes, sollen zukünftig zu Wohnbauland entwickelt werden. Durch die Standortverlegung 

wird das Verkehrsaufkommen in den Außenbereich verlagert und damit innerhalb der Ortslage 

gemindert. 

Die Vorhabenfläche befindet sich ca. einen Kilometer nordöstlich von Hoort in räumlicher 

Anbindung an den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1 "Sondergebiet, Junghennen-

anlage Hoort“. Der Geltungsbereich für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ umfasst eine Fläche von ca. 2,00 ha. 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung „Geothermie- und Kartoffelhalle“.  
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2 Lage des Plangebiets 

Der Geltungsbereich (Tabelle 1 und Abbildung 1) befindet sich im Nordosten der Gemeinde 

Hoort im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er umfasst Teilflächen folgender Flurstücke: 

Tabelle 1: Flurstücke im Geltungsbereich des Planes 

Gemarkung Flur  
Flurstück  
(teilweise einbezogen) 

In Anspruch genommene Fläche 
(m²) 

Hoort 2 18 350,00 

Hoort 2 21 5.010,00 

Hoort 2 22 14.754,00 

Größe des Geltungsbereichs  20.114,00 

Die Flächen sind, mit Ausnahme eines schmalen Grundstücks (Flurstück 18), Eigentum der 

Vorhabenträgerin und werden, wie auch die nicht in Anspruch genommenen Flächen der 

Flurstücke 21 und 22, aktuell als Ackerflächen genutzt. Hinsichtlich der Nutzungsrechte sind 

hier Regelungen im Rahmen des städtebaulichen Vertrags zwischen der Vorhabenträgerin und 

der Gemeinde oder durch Erwerb beabsichtigt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5 liegt nördlich den Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“ und ist durch eine einspurig 

ausgebaute Erschließungsstraße mit Ausweichbuchten zur Kreisstraße (K 30 / Hauptstraße) 

hin voll erschlossen. 
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (rote Linie) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort – Amt 

Hagenow Land. 

3 Vorhabenträger 

Vorhabenträger ist die: 

Hoorter Brunnenbau GmbH 

Hauptstraße 9 

19230 Hoort 

4 Das Planverfahren 

Das Aufstellungsverfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgt gemäß: 

M 1: 25.000 

 

Geltungsbereich B-Plan Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ 
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• § 3 Abs. 1 (BauGB) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 

• § 4 Abs. 1 (BauGB) Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentliche Belange, 

• § 3 Abs. 2 (BauGB) Öffentliche Auslegung, 

• § 4 Abs. 2 (BauGB) Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentliche Belange 

zum Planentwurf. 

• § 10 Abs. 1 (BauGB) Satzungsbeschluss 

5 Umfang der Unterlagen 

Im Rahmen der Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen sind die geplanten 

baulichen Anlagen mit einem vergleichsweise hohen Konkretisierungsgrad bekannt. 

Die vorliegende Planung besteht aus 

- dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VB-Plan) mit den zeichnerischen und 

textlichen Festsetzungen,  

- dem Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan) auf der Grundlage des Entwurfs zur 

Anlagenplanung, 

- der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, 

- dem Umweltbericht als selbständigem Teil der Begründung, 

- dem Landschaftspflegerischen Begleitplan mit u.a. Aussagen zu Eingriff, Vermeidung 

und Kompensation von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft (Eingriffsregelung). 

6 Raumordnung 

6.1 Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz 

Die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasser-

schutz (BRPHV) wurde zur Vermeidung von großen Hochwasserschäden aufgestellt. 

Im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet Geothermie und Kartoffelhalle“ wurden die mit Datum vom 

19. August 2021 geltenden Regelungen der Verordnung über die Raumordnung im Bund für 

einen länderübergreifenden Hochwasserschutz abgeprüft.  

Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten Überflutungs-/ Überschwemmungsgebieten 

gem. § 76 WHG (Umweltkarten M-V, Hochwasserrisikomanagement, Abfrage 21.06.2022) sod-
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ass die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zum länderübergreifenden Hochwasserschutz 

durch die Regelungen und Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet Geothermie und Kartoffelhalle“ nicht beeinträchtigt werden. 

6.2 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV 

2016) 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde durch das 

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V (2016) herausgegeben. Es 

stellt eine fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige Entwicklung 

in Mecklenburg-Vorpommern dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem LEP MV 2016 (http://www.geodaten-mv.de/dienste/lepmv_wms) 

Kartengrundlage Digitale Topografische Karten (WMS Geodaten MV) M 1: 100.000. 

Legende 

Rote Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie 

und Kartoffelhalle“. 

Vertikal, Gelb gestreift = Vorbehaltsgebiet Tourismus. 

Schwarz gestreift = Stadt-Umland-Räume. 

Linien in dunklerem Grün = Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege. 

Fläche in hellem Grün = Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. 

Linien in Magenta = Internationales und Großräumiges Straßennetz 

M 1: 100.000 

http://www.geodaten-mv.de/dienste/lepmv_wms
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Linien in Grau = Internationales Eisenbahnnetz 

Das Plangebiet befindet sich im ländlichen Raum. Bezogen auf die Umgebung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt die Karte des LEP MV 2016 ein Vorbehaltsgebiet 

Tourismus dar (Abbildung 2). Die Darstellung umfasst wesentliche Teile der Gemeinde Hoort. 

Die Entwicklung des Betriebs soll innerhalb der Gemeinde erfolgen und ist insoweit als 

gewerbliche Eigenentwicklung innerhalb der Gemeinde zu betrachten. Das Geschäftsfeld des 

Betriebes umfasst Bereiche, die insbesondere im ländlichen Raum angefordert werden und mit 

dem Bereich Brunnenbau u.a. auch Techniken für den Bereich Erneuerbare Energien 

bereitstellen. Lage und Erschließung der Flächen werden mit dem Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan (VB–Plan) Nr. 1 „Sondergebiet Junghennenanlage Hoort“ gebündelt. Durch die 

Bündelung werden mögliche Beeinträchtigungen des auch für die Tourismusentwicklung 

bedeutsamen Landschaftsbilds gemindert bzw. vermieden. 

6.3 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 

2011) 

Laut Angaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP WM 

vom November 2011) ist das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen. Im 

Umfeld des Plangebietes befinden sich sowohl ein flächenerschließendes Straßennetz als auch 

Achsen des Schienennetzes. Östlich des Plangebietes befindet sich ein Eignungsgebiet für 

Windenergieanlagen. Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 

sowie Tourismusräume sind im nahen Umfeld nicht vorhanden.  

Die nächstgelegenen zentralen Orte sind das in etwa 4 km Entfernung südöstlich gelegene 

Rastow als Siedlungsschwerpunkt und die Stadt Hagenow, in etwa 12,5 km Entfernung 

südwestlich des Plangebiets, als Mittelzentrum Beide Orte liegen außerhalb des Darstellungs-

bereichs der Abbildung 3 liegen. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms WM 2011. Rote 

Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde Hoort 

Legende 

Rote Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie 

und Kartoffelhalle“. 

Horizontal Braun gestreift = Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

Schwarz gestreifte Grenze = Stadt-Umland-Raum. 

Fläche helles Grün mit dunklerem umrandet = Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege und 

Kompensation. 

Linien in Magenta = Großräumiges Straßennetz 

Linien in Rosa Bedeutsames flächenerschließendes Straßennetz 

Linien in Grau = Großräumiges Schienennetz 

Linien in Hellgrau = Überregionales Schienennetz 

Fläche in Braun = Vorranggebiet Rohstoffsicherung 

Fläche mit schwarzer Linie = Eignungsgebiet Windenergieanlage 

6.4 Flächennutzungsplan 

Das Grundstück liegt auf innerhalb des Geltungsbereiches des Sachlichen 

Teilflächennutzungsplan Hoort Wind Nr. 0, Feststellungsbeschluss durch die Gemeinde Hoort 

Plangebiet 

Ohne Maßstab 
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vom 16.06.2016. Wirksamkeitsdatum ist der 10.02.2018. Es stellt nicht als Windeignungsfläche 

dar. (Bau- und Planungsportal M-V, Abfrage 07/2022) 

Eine Plananzeige zum Vorhaben wurde daher von der Gemeinde Hoort an das Amt für 

Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg mit der Bitte um landesplanerische 

Stellungnahme übersandt.  

Zum Antrag wurden daraufhin mit Schreiben vom 13.05.2022 landesplanerische Hinweise 

gegeben. Hiernach entspricht das Vorhaben den Zielen der Raumordnung hinsichtlich der 

Stärkung von Entwicklungspotentialen in ländlichen Räumen, der Entwicklung von land-

wirtschaftlichen Produktionsfaktoren und der Ausrichtung der gewerblichen Bauflächen-

entwicklung auf den Eigenbedarf der vorhandenen Unternehmen.  

7 Landschaftsplanung und Schutzgebiete 

7.1 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan (GLRP) 

Laut dem GLRP (Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan, 2008) für Westmecklenburg – Erste 

Fortschreibung, liegt das Plangebiet in der Landschaftszone 5 „Vorland der Mecklenburgischen 

Seenplatte“, in der Großlandschaft 50, hier in der Landschaftseinheit 500 „Südwestliches 

Altmoränen und Sandergebiet“.  

Aufgabe der GLRP ist es, die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege einschließlich der Vorsorge für die Erholung des Menschen in Natur und 

Landschaft flächendeckend für die jeweilige Planungsregion zu erarbeiten, darzustellen und zu 

begründen.  

Laut Textkarte 3 „Schutzwürdigkeit Arten und Lebensräume“ des GLRP WM, 2008 befindet 

sich das Plangebiet außerhalb von Bereichen mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit für 

Arten und Lebensräume.  

Gemäß Textkarte 8 „Schutzwürdigkeit des Landschaftsbilds“ befindet sich das Plangebiet in 

einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.  

Im Umfeld des Plangebiets soll gem. Karte III des GLRP WM, 2008, eine Strukturanreicherung 

in der Agrarlandschaft erfolgen. Ziele der Raumentwicklung (Karte IV GLRP WM, 2008) sind 

für das Plangebiet nicht definiert. 
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7.2 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan ist für die Gemeinde Hoort nicht aufgestellt worden. (WMS-Server 

Kommunale Landschaftspläne, LUNG M-V, Abfrage 06/2022) 

7.3 Schutzgebiete und Schutzflächen 

7.3.1 Natura 2000-Gebiete 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. Die 

nächstgelegenen internationalen Schutzgebiete (Abbildung 4) liegen in einem Abstand von 

mindestens 3,3 km Entfernung zum Geltungsbereich. Es handelt sich um: 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA): „Feldmark bei Rastow“ (DE 2534-401), ca. 3,3 km 

südöstlich des Geltungsbereiches und „Hagenower Heide“ (DE 2533-401), ca. 5 km 

südwestlich des Geltungsbereiches. 
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Flora, Fauna Habitat (FFH) Gebiete: „Sude mit Zuflüssen“ (DE 2533-301), ca. 3,3 km südöstlich 

und ca. 3,8 km südwestlich des Geltungsbereiches 

Abbildung 4: Im Umfeld des Geltungsbereiches (Rot) befindliche internationale Schutzgebiete (Braun 
– SPA, Blau – FFH-Gebiet). Kartengrundlagen: Geodaten M-V WMS_MV_DOP, 

Umweltkarten M-V WMS MV Schutzgebiete 

7.3.2 Nationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von nationalen Schutzgebieten. Das 

nächstgelegene Schutzgebiet ist das südöstlich in ca. 3,3 km Entfernung liegende Landschafts-

schutzgebiet „Mittlere Sude“ (LSG_140). (Kartenportal Umwelt M-V, Abfrage Juli 2022). 

M 1: 50.000 

Geltungsbereich 

B-Plan Nr. 5  
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8 Festsetzungen zur Baulichen Nutzung 

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Baugebiet wird gemäß § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Sonstiges 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Geothermie- und Kartoffelhalle“ festgesetzt. Die 

Planungen beinhalten Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung.  

Im Geltungsbereich des Sonstigen Sondergebiets „Geothermie- und Kartoffelhalle“ sind gem. 

§ 11 BauNVO und § 1 Abs. 1 u. 4 BauGB folgende, dem Vorhaben entsprechende Anlagen und 

Einrichtungen zulässig: 

- Halle zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten sowie zur Lagerung und 

Montage von Baukomponenten,  

- Halle zur Lagerung von Agrarprodukten, 

- Remise für Fahrzeuge und eine witterungsunabhängige Lagerung, Aufbewahrung und 

Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stoffe,  

- befestigte Lagerflächen zur Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender 

Stoffe (Erde, Sand), 

- Büroräume und Sozialräume, 

- Fahrzeugwaagen, Tankanlage zur Betankung des betriebseigenen Fahrzeug- und 

Maschinenparks, 

- Flächen / Anlagen für die Regenwasserrückhaltung / -versickerung, 

- befestigte Arbeitsflächen, Zufahrten und Nebenanlagen. 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundfläche I (GR I) mit maximal 3.700,00 m2 wird als Fläche für die Überbauung mit 

Gebäuden und ortfesten Anlagen festgesetzt. Die Grundfläche II (GR II) wird mit 11.000,00 m2 

festgesetzt. Sie ist für die Anlage befestigter und teilbefestigter Lager- und Erschließungs-

flächen vorgesehen. Im Bereich der Grundfläche II sind Verkehrsflächen für 

Transportfahrzeuge und Maschinen, 6 Stellplätze für LKW, Lagerflächen für nicht 

wassergefährdende Stoffe und Schüttgüter (Sand etc.) und eine Grundstückszufahrt 

vorgesehen. (Tabelle 2 und Abbildung 5). 

Für die Gebäude im Geltungsbereich wird eine Traufhöhe von maximal 6,20 m festgesetzt. Die 

entsprechende Hallenhöhe ist notwendig, um neben der Lagerung von Geräten und Maschinen 
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innerhalb der Halle, auch Wartungsarbeiten und maschinelle Arbeitsvorgänge abwickeln zu 

können. 

Zur Festlegung der Lage der Baukörper sind die überbaubaren Grundstücksflächen mit 

Baugrenzen festgelegt. Die überbaubaren Grundstücksflächen haben einen Umfang von 

4.757,00 m².  

Tabelle 2: Geplante Nutzungen des Grundstücks 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ (SO GK)  

Geplante Flächennutzung Fläche (m2) 

GR I max.  
geplante Gebäude (Halle) 

3.700,00 
Remise (Parkfläche für Pkw) 

GR II max. 
Verkehrsfläche 

11.000,00 
Parkfläche für Lkw 
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8.2.1 Geplante Gebäude 

Die Grundfläche der Halle ist ca. 3.200,00 m2 (ca. 80 x 40 m) groß. In der Halle sollen Büros 

für die Mitarbeiter, Sozialräume sowie Räume für die Anlagen und Maschinen untergebracht 

werden. Die Halle besteht aus Räumen zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und 

Geräten sowie zur Lagerung von Agrarprodukten. Auf einer der Stirnseiten der Halle sollen 

Büro und Sozialräume für die Mitarbeiter eingerichtet werden. 

8.3 Bauweise 

Im sonstigen Sondergebiet (SO) gilt die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, 

nach der bei offener Bauweise Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.  

8.4 Verkehrsflächen und Stellplätze 

Für die Belegschaft sind 15 Stellplätze für Pkw geplant. 6 Lkw–Stellplätze werden im Bereich 

der Grundfläche II angeordnet und dienen als Abstellflächen für Betriebsfahrzeuge. Die Pkw-

Stellplätze sind mit einer Größe von 4,55 m x 2,50 m überwiegend im Süden des Grundstücks 

vorgesehen. Die Stellplätze für die Lkw sind jeweils ca. 16,00 m x 3,00 m groß und werden 

überwiegend im Norden des Grundstücks angeordnet. Bei Errichtung einer Tankanlage im 

Bereich der befestigen Flächen sind erforderliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen in den 

Bauantragsunterlagen in der technisch erforderlichen Form nachzuweisen.  

Die Anbindung des Geltungsbereichs an das öffentliche Verkehrsnetz ist über die vorhandene, 

im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellte Wegeflächen sichergestellt. Der Ausbau 

beinhaltet Ausweichbuchten und den Einmündungsbereich in die Kreisstraße 30 (K 30). 

8.5 Gestalterische und sonstige Festsetzungen 

8.5.1 Private Grünflächen 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden private Grünflächen mit einem Umfang von 620,00 m2 

festgesetzt. Die Grünflächen dienen der Gestaltung des Geländes und können als Rasenflächen 

oder Gehölzflächen gestaltet werden. Sie befinden sich im Umfeld der Verkehrsfläche im Süden 

des Grundstücks. 
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8.5.2 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 

Gewässern 

Im Süden des Grundstücks, parallel zum dort verlaufenden Wegegrundstück, sind 

umfangreiche Baumbestände vorhanden, die als geschützte Baumhecken eingestuft sind.  

Diese Baumhecken haben eine Grundfläche von 1.135,00 m². Die Bestände bleiben im vollen 

Umfang erhalten. Die Zufahrt zum Gebiet erfolgt im Bereich einer alten Ackerzufahrt. Eingriffe 

in den Bestand sind zur Einrichtung dieser Zufahrt sind damit nicht erforderlich.   

8.5.3 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen 

Die Fläche wird mit einer 7 m breiten Gehölzpflanzung aus Bäumen und Sträuchern bepflanzt. 

Neben der Pflanzfläche sind Kraut- und Saumstrukturen gewünscht und zulässig. Die 

Eingrünung dient der Einbindung des Bauvorhabens in die Landschaft.  

Die Eingrünungsfläche ist auf 2.520,00 m2 als Anpflanzung entlang der Grenzen des 

Geltungsbereiches im Westen, Norden und Osten zeichnerisch festgesetzt. 

Die vorzunehmenden Anpflanzungen werden nach Maßgabe des landschaftspflegerischen 

Begleitplans aus standortheimischen Gehölzen erfolgen. Für die Festlegung der Maßnahmen 

der Grünordnung werden im landschaftspflegerischen Begleitplan Maßnahmenblätter 

entwickelt, die als Anlage des Durchführungsvertrags zwischen Vorhabenträger und Gemeinde 

abschließend geregelt und sichergestellt werden. 

8.5.4 Versickerungsmulden 

Zur sachgerechten Ableitung des anfallenden, gering belasteten Oberflächenwassers sind im 

Gebiet zwei Versickerungsmulden mit einer Größe von insgesamt 1.815,00 m2 anzulegen. Die 

erste Versickerungsmulde ist im Osten des Grundstücks, eine weitere Versickerungsmulde ist 

im Westen des Grundstücks geplant.  

Die flach auszubildenden Mulden sollen maximalen Bereite von 15,00 m und 14,40 m 

aufweisen. Die im Vorhaben und Erschließungsplan dargestellten Sickermulden sind anzulegen 

und dauerhaft zu sichern. Die naturnahe Gestaltung und Unterhaltung der Muldenflächen wird 

durch Maßnahmenblätter im Durchführungsvertrag geregelt und dauerhaft sichergestellt.  
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Das Vorhaben ist auf einem neu zu erschließenden Standort auf intensiv genutztem Acker 

geplant. Oberflächengewässer sind nicht durch Überbauung betroffen.  

8.5.6 Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser wird in einer abflusslosen Sammelgrube mit einer Größe von mindestens 

8,00 m3 zur Abfuhr zu einer zentralen Abwasserbehandlung gesammelt.  

8.5.7 Versorgung und Nutzung der Infrastruktur 

Die Stromversorgung wird über das vorhandene Netz sichergestellt. Die Wärmeversorgung der 

Büro- und Sozialräume soll über eine Wärmepumpe sichergestellt werden. Im Bereich des 

nahegelegenen Junghennenaufzuchtstalls ist eine Frischwasserversorgung vorhanden. Die 

Versorgung von Büro- und Sozialräumen kann über vorhandene Leitungen sichergestellt 

werden.  

8.5.8 Vorbeugender Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung für das Plangebiet wird im Rahmen des nachfolgenden 

Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt. Es ist vorgesehen, einen Hydranten für die 

Feuerwehr gut erreichbar und im Zufahrtsbereich der Anlage anzuordnen. Der Vorhabenträger 

hat sicherzustellen, dass der Hydrant eine Löschwassermenge von 96 m³/ h für einen Zeitraum 

von drei Stunden vorhält.  

Eine Feuerwehrzufahrt ist im Bereich der Grundstückszufahrt vorhanden. Aufstellflächen für 

Löschfahrzeuge sind im Bereich der Hof- und Platzflächen im ausreichen Maße gegeben.  

9 Kosten und Finanzierung 

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (gemäß § 12 Abs.1 

BauGB) entstehen der Gemeinde keine Kosten. Die Kostenübernahme durch den 

Vorhabenträger ist in einem städtebaulichen Vertrag (gemäß § 11 BauGB) zwischen der 

Gemeinde und dem Vorhabenträger zu regeln.  
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10 Verfahrensvermerke 

Präambel 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. 

Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 

vom ..................... folgende Satzung der Gemeinde Hoort über den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle”, bestehend aus 

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen. 

1. Der katastermäßige Bestand innerhalb des Geltungsbereiches wird als richtig dargestellt 

bescheinigt. Grundlage der Prüfung war die Einsicht in das Geodatenportal des Landkreises 

Ludwigslust-Parchim am ..................... 

2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und 

Kartoffelhalle”, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 

..................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde 

mit Beschluss vom gleichen Datum gebilligt. 

3. Die Genehmigung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 

und dem Text (Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde (Landkreis 

Ludwigslust-Parchim) vom .................... Az: ........................... - mit Hinweisen - erteilt. 

4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und 

Kartoffelhalle”, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die 

beigefügte Begründung, wird hiermit ausgefertigt. 

5. Die Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle” sowie die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer während der 

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann, ist gemäß Hauptsatzung im amtlichen 

Mitteilungsblatt "Hagenower Kommunalanzeiger" Nr. ...... am ..................... und im Internet 

http://www.hagenow-land.de/ bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 

Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB und § 5 Kommunalverfassung M-V) 

hingewiesen worden. Mit der Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 

5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle” in Kraft. 

http://www.hagenow-land.de/
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1.  Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Hoort beabsichtigt zum Erhalt des Betriebes der Hoorter Brunnenbau GmbH 

innerhalb der Gemeindegrenzen den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges 

Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ (SO GK) aufzustellen.  

Das Geltungsbereich befindet sich nordöstlich des Ortszentrums von Hoort und umfasst eine 

Fläche von ca. 2,0 ha.  

Die Vorhabenfläche wird derzeit ackerbaulich genutzt. Zukünftig soll auf der Fläche eine Hal-

le zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten, zur Lagerung und Montage 

von Baukomponenten sowie auch zur Lagerung von Agrarprodukten errichtet werden. In 

dieser Halle sollen ebenfalls Büro- und Sozialräume für die Mitarbeitet untergebracht werden. 

Weiterhin ist im südlichen Plangebiet eine Remise für Fahrzeuge sowie eine witterungsunab-

hängige Lagerung, Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stoffe 

geplant. Es werden weiterhin Lager- und Arbeitsflächen befestigt sowie eine Zufahrt ange-

legt.  

Die Versiegelungsfläche wird auf maximal 14.700 m² begrenzt. Die bestehende Baumreihe 

entlang des südlich verlaufenden Wirtschaftsweges wird in den Geltungsbereich mit einer 

Breite von 6 m als Fläche „mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB) ein-

bezogen. Durch die Anpflanzung einer Feldhecke sowie durch noch zu planende und abzu-

stimmende Kompensationsmaßnahmen können die entstehenden Eingriffe vollständig kom-

pensiert werden. Unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

der Beeinträchtigung der Avifauna können Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausge-

schlossen werden. 

Es sind daher insgesamt betrachtet, unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungsmaß-

nahmen sowie der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, durch das Vorhaben keine erhebli-

chen umweltrelevanten Auswirkungen zu erwarten. 
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2.  Einleitung 

Die Hoorter Brunnenbau GmbH ist ein ortsansässiges Unternehmen, das 2007 gegründet 

wurde. Aufgrund der engen regionalen Verbundenheit und des lokalen Arbeitskräftepotenzi-

als hat sich das Unternehmen innerhalb der Gemeinde Hoort entwickelt.  

Der Bestandsbetrieb befindet sich mit seinen baulichen Anlagen innerhalb der Ortslage Ho-

ort. Zur Anpassung der baulichen Strukturen an die betriebliche Entwicklung ist die Errich-

tung einer Maschinenlagerhalle mit Bürogebäude, Stellplätzen und die Bereitstellung von 

Mitarbeiterparkplätzen erforderlich. Innerhalb der Ortslage ist diese Erweiterung räumlich 

und auch strukturell, aufgrund der umliegenden Wohnbebauung nicht möglich. Das Unter-

nehmen beabsichtigt jedoch seinen Betriebsstandort in der Gemeinde Hoort beizubehalten 

und zu entwickeln. 

Ziel der vorliegenden Planung ist die Standortverlegung des Betriebs der Hoorter Brunnenbau 

GmbH innerhalb der Gemeindegrenzen von Hoort. In ca. einem Kilometer Entfernung, nordöst-

lich der Ortslage Hoort, befindet sich der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans (VB–Plan) Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“. Durch die Erschließung 

der Junghennenanlage sind auch die angrenzenden Flächen bereits verkehrlich erschlossen. 

Aus diesem Grund sollen die Betriebsflächen der Hoorter Brunnenbau GmbH in den nördlich 

direkt angrenzenden Bereich verlagert werden. Der Geltungsbereich für den Vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ (SO 

GK) umfasst eine Fläche von ca. 2,0 ha. 

Die durch die Betriebsverlagerung freiwerdenden, innerörtlichen Flächen des jetzigen Be-

triebsstandortes sollen zukünftig zu Wohnbauland entwickelt werden. Durch die Standortver-

legung wird das Verkehrsaufkommen verursacht durch den Betrieb der Hoorter Brunnenbau 

GmbH in den Außenbereich verlagert und damit innerhalb der Ortslage das Verkehrsauf-

kommen gemindert. 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung „Geothermie- und Kartoffelhalle“ (GK). Vorhabenträger ist die Hoorter 

Brunnenbau GmbH, Hauptstraße 9 in 19230 Hoort. 

Der Umweltbericht ist als selbstständiger Teil zur Begründung zum Vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ (SO GK) ver-

fasst. In der vorliegenden Fassung erfüllt der Umweltbericht die notwendigen Umweltinfor-

mationen zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Son-
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dergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“, die im Zuge des weiteren Verfahrens vervollstän-

digt werden. 

2.1 Rechtsgrundlagen und Ziele der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Bauleitplanung muss eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchge-

führt und ein Umweltbericht gemäß § 2a S. 2 Nr. 2 BauGB erstellt werden. Die Umweltprü-

fung zielt darauf ab, die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungs-

plans frühzeitig zu erfassen, zu bewerten und bei der Entscheidung im Rahmen der Abwä-

gung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  

Die Inhalte der Umweltprüfung werden in § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB vorgegeben und durch die 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB konkretisiert. Die Umweltprüfung dient auch 

als Trägerverfahren für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. 

2.2 Methodische Grundlagen und Vorgaben bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die möglichen erheblichen Auswirkungen des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes (VB-Plan) auf die folgenden Schutzgüter untersucht:  

- Mensch und menschliche Gesundheit,  

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,  

- Landschaft,  

- Boden,  

- Fläche, 

- Wasser,  

- Klima/Luft,  

- Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter,  

sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern.  

Hierfür werden im Umweltbericht der Ist-Zustand der genannten Schutzgüter und die zu er-

wartenden Wirkungen auf diese Schutzgüter beschrieben und in ihrer Erheblichkeit bewertet.  

Der Umweltbericht enthält somit eine  

- Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, einschließ-

lich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, 

- Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung,  

- Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen.  
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Im vorliegenden Umweltbericht zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges 

Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ wird der Geltungsbereich auch als „Plangebiet“ 

bezeichnet. 

2.3 Standort 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ (rot in nachfolgender Abbildung 1) liegt in der Gemeinde 

Hoort, Amt Hagenow-Land, im Landkreis Ludwigslust-Parchim.  

 
Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (rote Linie) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort - Amt 
Hagenow Land. (Kartengrundlage: Geodaten M-V, WMS) M 1: 25.000. 
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Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 20.114 m² (2,0 ha) und nimmt Teilflä-

chen der Flurstücke 18, 21 und 22 in der Flur 2 der Gemarkung Hoort (Gemarkungsnummer 

0908) ein.  

Die Flächen sind mit Ausnahme des Flurstück 18 im Eigentum der Vorhabenträgerin. Das 

Flurstück 18 ist im Besitz der Gemeinde und wird im Zusammenhang mit den Flurstücken 21 

und 22 landwirtschaftlich genutzt. Hinsichtlich der Nutzungsrechte sind hier Regelungen im 

Rahmen des städtebauchen Vertrags zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde oder 

durch Erwerb beabsichtigt.  

Das Relief des Plangebietes ist eben. Das Gelände steigt in Richtung Nordosten leicht an. Auf 

einer Länge von rund einem Kilometer beträgt der Höhenunterschied 2,5 m (aus Digitale To-

pografische Karten, Abfrage M 1: 12.500, Amt für Geoinformation, Kataster und Vermes-

sungswesen, WMS_MV_DTK, 2022). 

Der Geltungsbereich des VB-Planes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartof-

felhalle“ befindet sich nördlich, fast unmittelbar angrenzend, an den Geltungsbereich des VB-

Plans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“. Zwischen diesen beiden Nutzungen 

befindet sich ein Wirtschaftsweg der von einer Baumreihe gesäumt ist und die beiden Plan-

gebiete von der Kreisstraße (K30) kommend, erschließt.  

Das Plangebiet und die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ackerbaulich ge-

nutzt, östlich des Plangebietes wird Rollrasen angebaut, hier befindet sich ein Graben (FG) 

innerhalb der Ackerfläche. 

Die nächstgelegene Ortschaft ist Hoort im Westen des Plangebietes, in circa einem Kilometer 

Abstand. Östlich führt der Erschließungsweg in ein größeres Waldgebiet.  

2.4 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

Ziel der vorliegenden Planung ist die Standortverlegung der Hoorter Brunnenbau GmbH in-

nerhalb der Gemeindegrenzen von Hoort und damit der Erhalt des Betriebes in der Gemein-

de.  

Durch die Aufstellung des VB-Plans ist es der Gemeinde möglich, verbindliche Festsetzungen 

z.B. zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur naturschutzfachlichen Eingriffsvermei-

dung und zu Kompensationsmaßnahmen zu treffen. 
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2.4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Fläche des Geltungsbereichs (schwarz gestrichelte Linie in Abbildung 2 auf der folgenden 

Seite wird derzeit ackerbaulich genutzt. Um den Betrieb der Horter Brunnenbau GmbH in der 

Gemeinde zu halten, soll auf dieser Fläche innerhalb des Baufensters (blau in Abbildung 2) 

eine Halle zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten, zur Lagerung und 

Montage von Baukomponenten sowie auch zur Lagerung von Agrarprodukten errichtet wer-

den. In dieser Halle sollen ebenfalls Büro- und Sozialräume untergebracht werden.  

 

Abbildung 2: Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“. Sondergebiet Orange hinterlegt, in helle-
rem Grün und gepunktet private Grünflächen, entlang der westlichen, nördlichen und östlichen 
Grenze in dunklerem Grün die Fläche für die geplante Feldhecke sowie im Süden Sicherung der 
vorhanden Baumreihe, in Blau (Orange hinterlegt) die Baugrenzen, in Blau (Grün hinterlegt) die 
Versickerungsmulden. (Kartengrundlagen: WMS Geodaten M-V, VB-Plan Nr. 5 - Planzeichnung – 
Teil B, Stand Vorentwurf) M 1: 1.500. 
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Im südlichen Plangebiet ist innerhalb des Baufensters eine Remise für Fahrzeuge sowie eine 

witterungsunabhängige Lagerung, Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wasserge-

fährdender Stoffe geplant (Grundfläche GR I Hochbauten). 

Weiterhin werden im Sondergebiet (orange in Abbildung 2) Flächen für folgende Nutzungen 

befestigt (Grundfläche GR II): 

- Lagerflächen zur Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stof-

fe (Erde, Sand), 

- befestigte Arbeitsflächen, Zufahrten und Nebenanlagen. 

Ebenfalls sind gem. § 11 BauNVO und § 1 Abs. 1 u. 4 BauGB folgende Anlagen und Einrich-

tungen zulässig: 

- Fahrzeugwaagen, Tankanlage zur Betankung des betriebseigenen Fahrzeug- und Ma-

schinenparks, 

- Flächen / Anlagen für die Regenwasserrückhaltung / -beseitigung, 

- Wasserversorgungsanlagen. 

2.4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundfläche I (GR I) mit maximal 3.700,00 m2 wird als Fläche für die Überbauung mit 

Gebäuden und ortfesten Anlagen festgesetzt. Die Grundfläche II (GR II) wird mit 

11.000,00 m2 festgesetzt. Sie ist für die Anlage befestigter und teilbefestigter Lager- und Er-

schließungsflächen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Art der Grundstücksnutzung sind 

entsprechende Nutzungen vorgesehen (Tabelle 1 und Abbildung 2), wie Verkehrsflächen für 

Transportfahrzeuge und 21 Stellplätze, ein Einfahrtsbereich zum Ein- und Ausfahren der 

Fahrzeuge sowie Grünflächen, um das Grundstück in die Landschaft einzubinden. 

Tabelle 1: Geplante Nutzungen des Plangebiets gem. Begründung zum VB-Plan Nr. 5 „Sonstiges 
Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“. 

Geplante Flächennutzung Fläche (m2) 

GR I max.  
geplante Gebäude (Halle) 

3.700,00 
Remise (Parkfläche für Pkw) 

GR II max. 
Verkehrsfläche 

11.000,00 
Parkfläche für Lkw 

 

Geplante Gebäude (GR I) 

Die Grundfläche der Halle ist ca. 3.200,00 m2 (ca. 80 m x 40 m) groß. In der Halle sollen Bü-

ros für die Mitarbeiter, Sozialräume sowie Räume für die Anlagen und Maschinen unterge-
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bracht werden. In der Halle entstehen ebenfalls Räume zur Aufbewahrung und Wartung von 

Maschinen und Geräten sowie zur Lagerung von Agrarprodukten. Die geplante Remise im 

südlichen Teil des Sondergebiets dient im Wesentlichen zum Unterstellen von 15 Pkw. 

Für Gebäude im Geltungsbereich wird eine Traufhöhe von maximal 6,20 m festgesetzt. Die 

entsprechende Hallenhöhe ist notwendig, um neben der Lagerung von Geräten und Maschi-

nen innerhalb der Halle auch Wartungsarbeiten und maschinelle Arbeitsvorgänge abwickeln 

zu können. 

Im sonstigen Sondergebiet (SO) gilt die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, 

nach der bei offener Bauweise Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.  

Verkehrsflächen und Stellplätze 

Für die Belegschaft sind 15 Stellplätze für Pkw innerhalb der Grundfläche I geplant. Sechs 

Stellplätze für Lkw werden im Bereich der Grundfläche II angeordnet und dienen als Abstell-

flächen für Betriebsfahrzeuge. Die Pkw-Stellplätze sind mit jeweils einer Größe von 4,55 m x 

2,50 m überwiegend im Süden des Grundstücks unter einer Remise vorgesehen. Die Stell-

plätze für die Lkw sind jeweils ca. 16,00 m x 3,00 m groß und werden überwiegend im Nor-

den des Grundstücks angeordnet. Sollte eine Tankanlage errichtet werden, ist für diese eine 

Abfüllfläche vorzusehen, die Anforderungen der TRwS7811 sind zu beachten.  

Grünflächen 

Auf dem Grundstück sind Bereiche für Grünflächen vorgesehen. Die Eingrünungsfläche mit 

2.520,00 m2 entlang der Grenzen des Geltungsbereiches im Westen, Norden und Osten so-

wie die bestehende Baumreihe entlang des südlich verlaufenden Wirtschaftsweges, die in 

den Geltungsbereich mit einer Breite von 6 m als Fläche „mit Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 

25 Buchstabe b BauGB) einbezogen wird. 

Weiterhin wird eine private Grünfläche mit 620,00 m2, die sich an der Zufahrt zum Betriebs-

gelände befindet, festgesetzt.  

Die vorzunehmenden Anpflanzungen werden nach Maßgabe des landschaftspflegerischen 

Begleitplans aus standortheimischen Gehölzen erfolgen. Für die Festlegung der Maßnahmen 

 
1 TRwS 781 – Technische Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) - Tankstellen für Kraftfahrzeuge und 

Merkblatt "Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff und Biodiesel in der Landwirtschaft mit einem 
Jahresverbrauch von maximal 40.000 l - wasserwirtschaftliche Anforderungen“ - Bayern - 
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der Grünordnung werden im landschaftspflegerischen Begleitplan Maßnahmenblätter entwi-

ckelt, die als Anlage des Durchführungsvertrags zwischen Vorhabenträger und Gemeinde ab-

schließend geregelt und sichergestellt werden. 

Versickerungsmulden 

Zur sachgerechten Ableitung des anfallenden, gering belasteten Oberflächenwassers sind im 

Gebiet zwei Versickerungsmulden mit einer Größe von insgesamt 1.815,00 m2 anzulegen 

(Abbildung 2). Eine Versickerungsmulde ist im Osten des Grundstücks, eine weitere Versicke-

rungsmulde im Westen des Grundstücks geplant.  

Die flach auszubildenden Mulden sollen eine maximale Tiefe von 0,80 m aufweisen. Die im 

VB-Plan als „Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 

Wasserabflusse“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) festgesetzten Versickerungsmulden sind natur-

nah anzulegen. 

Schmutzwasser 

Schmutzwasser ist in einer abflusslosen Sammelgrube mit einer Größe von mindestens 

8,00 m³ zur Abfuhr zu einer zentralen Abwasserbehandlung zu sammeln. 

Versorgung und Nutzung der Infrastruktur 

Die Stromversorgung wird über das vorhandene Netz sichergestellt. Die Wärmeversorgung 

der Büro- und Sozialräume soll über eine Wärmepumpe sichergestellt werden. Im Bereich 

der nahegelegenen Junghennenanlage ist eine Frischwasserversorgung vorhanden. Die Ver-

sorgung von Büro- und Sozialräumen kann über vorhandene Leitungen sichergestellt wer-

den. 

Vorbeugender Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung für das Plangebiet wird im Rahmen des nachfolgenden Bauge-

nehmigungsverfahrens sichergestellt. Es ist vorgesehen, einen Hydranten für die Feuerwehr 

gut erreichbar und im Zufahrtsbereich der Anlage anzuordnen. Der Vorhabenträger hat si-

cherzustellen, dass der Hydrant eine Löschwassermenge von 96 m³/ h für einen Zeitraum 

von drei Stunden vorhält.  

Eine Feuerwehrzufahrt ist im Bereich der Grundstückszufahrt vorhanden. Aufstellflächen für 

Löschfahrzeuge sind im Bereich der Hof- und Platzflächen im ausreichen Maße gegeben.  

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt ausgehend von der Kreisstraße K30 nördlich der 

Ortschaft Hoort über den Rastower Weg, der bereits für die südlich des Plangebietes befind-

liche Junghennenanlage Hoort hergerichtet wurde. 
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2.5 Ziele des Umweltschutzes 

2.5.1 Fachgesetze 

Für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wichtige gesetzliche Grundla-

gen ergeben sich insbesondere aus den Vorschriften des Baurechts, des Immissionsschutz-

rechts und des Naturschutzrechts (BauGB § 1, § 1a; BNatSchG §§ 1-3, NatSchAG M-V § 14 

ff.). Dort sind u.a. die Ziele des schonenden Umgangs mit Grund und Boden sowie das Gebot 

der Vermeidung der Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild festgelegt. 

Darüber hinaus sind das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), die Wasserhaushaltsgesetze 

des Bundes (WHG), das Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und 

die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG) als rechtliche Zielgrundlagen für 

den Schutz der Umwelt heranzuziehen. 

2.5.2 Fachplanungen 

Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (2021) 

Entsprechend der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifen-

den Hochwasserschutz (BRPHV vom 19.08.2021) wurde ein länderübergreifender Raumord-

nungsplan für den Hochwasserschutz (Anlage zur Verordnung über die Raumordnung im 

Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz – BRPHV/Anl vom 19.08.2021) zur 

Sicherung von Gebieten für den Hochwasserschutz aufgestellt. Gemäß Anlage (zu § 1) B. I 

sind bei raumbedeutsamen Planungen die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei 

öffentlichen Stellen verfügbaren Daten zu prüfen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von festgesetzten Überflutungs-/ Überschwemmungsgebieten 

gem. § 76 WHG (Umweltkarten M-V, Hochwasserrisikomanagement, Abfrage 21.06.2022), 

sodass die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zum länderübergreifenden Hochwasser-

schutz durch die Regelungen und Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ nicht beeinträchtigt werden. 

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV 2016) 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde durch das 

MINISTERIUM FÜR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND LANDESENTWICKLUNG M-V (2016) herausgegeben. 

Es stellt eine fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige Entwick-

lung in Mecklenburg-Vorpommern dar. Das Plangebiet befindet sich im ländlichen Raum und 
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ist in der Karte des LEPMV 2016 als Vorbehaltsgebiet Tourismus gekennzeichnet, siehe Ab-

bildung 3.  

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem LEPMV 2016 (http://www.geodaten-mv.de/dienste/lepmv_wms) 

Kartengrundlage Digitale Topografische Karten (WMS Geodaten MV) M 1: 100.000. 

Legende 

Rote Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geother-
mie und Kartoffelhalle“. 

Vertikal, Gelb gestreift = Vorbehaltsgebiet Tourismus. 

Schwarz gestreift = Stadt-Umland-Räume. 

Linien in dunklerem Grün = Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege. 

Fläche in hellem Grün = Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. 

Linien in Magenta = Internationales und Großräumiges Straßennetz 

Linien in Grau = Internationales Eisenbahnnetz 

 

Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 2011) 

Die folgende Abbildung 4 zeigt den Ausschnitt aus der Karte des Regionalen Raumentwick-

lungsprogramm Westmecklenburg vom November 2011 um den Geltungsbereich des VB-

Planes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms WM 2011. Ro-
te Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde Hoort. 
Ohne Maßstab. 

Legende 

Rote Markierung ergänzt = Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geother-
mie- und Kartoffelhalle“. 

Horizontal Braun gestreift = Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

Schwarz gestreifte Grenze = Stadt-Umland-Raum. 

Fläche helles Grün mit dunklerem umrandet = Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege 
und Kompensation. 

Linien in Magenta = Großräumiges Straßennetz 

Linien in Rosa Bedeutsames flächenerschließendes Straßennetz 

Linien in Grau = Großräumiges Schienennetz 

Linien in Hellgrau = Überregionales Schienennetz 

Fläche in Braun = Vorranggebiet Rohstoffsicherung 

Fläche mit schwarzer Linie = Eignungsgebiet Windenergieanlage 

 
Laut Angaben des RREP WM (2011) ist das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

ausgewiesen. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich sowohl ein flächenerschließendes 

Straßennetz als auch Achsen des Schienennetzes. Östlich des Plangebietes befindet sich ein 
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Eignungsgebiet für Windenergieanlagen. Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für Naturschutz 

und Landschaftspflege sowie Tourismusräume sind im nahen Umfeld nicht vorhanden.  

Die nächstgelegenen zentralen Orte sind in etwa 4 km Entfernung südöstlich Rastow - als 

Siedlungsschwerpunkt und in etwa 12,5 km Entfernung südwestlich des Plangebietes Ha-

genow - als Mittelzentrum (beide außerhalb des Darstellungsbereiches der Abbildung 4). 

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg Erste Fortschreibung September 2008 

Aufgabe der GLRP ist es, die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege einschließlich der Vorsorge für die Erholung des Menschen in Natur und 

Landschaft flächendeckend für die jeweilige Planungsregion zu erarbeiten, darzustellen und 

zu begründen. Dabei sind die verschiedenen Anforderungen an einen nachhaltigen Schutz 

des Naturhaushalts einschließlich der einzelnen Naturgüter zu einem internen Ausgleich zu 

bringen. 

Laut Textkarte 3 „Schutzwürdigkeit Arten und Lebensräume“ des GLRP WM, 2008 befindet 

sich das Plangebiet außerhalb von Bereichen mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit für 

Arten und Lebensräume.  

Gemäß Textkarte 8 „Schutzwürdigkeit des Landschaftsbilds“ befindet sich das Plangebiet in 

einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.  

Im Umfeld des Plangebiets soll gem. Karte III des GLRP WM, 2008 eine Strukturanreiche-

rung in der Agrarlandschaft erfolgen. Ziele der Raumentwicklung (Karte IV GLRP WM, 2008) 

sind für das Plangebiet nicht definiert. 

Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan ist für die Gemeinde Hort nicht aufgestellt. (WMS-Server Kommunale 

Landschaftspläne, LUNG M-V, Abfrage 06/2022) 

Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Hoort verfügt über keinen eigenständigen Flächennutzungsplan. Eine Planan-

zeige zum Vorhaben wurde daher von der Gemeinde an das Amt für Raumordnung und Lan-

desplanung Westmecklenburg mit der Bitte um landesplanerische Stellungnahme übersandt.  

Zum Antrag wurden daraufhin mit Schreiben vom 13.05.2022 landesplanerische Hinweise 

gegeben. Hiernach entspricht das Vorhaben den Zielen der Raumordnung hinsichtlich der 

Stärkung von Entwicklungspotentialen in ländlichen Räumen, der Entwicklung von landwirt-
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schaftlichen Produktionsfaktoren und der Ausrichtung der gewerblichen Bauflächenentwick-

lung auf den Eigenbedarf der vorhandenen Unternehmen.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Sachlichen Teilflächennut-

zungsplan Hoort Wind Nr. 0, Feststellungsbeschluss durch die Gemeinde Hoort vom 

16.06.2016. Wirksamkeitsdatum ist der 10.02.2018. Das Plangebiet ist nicht als Windeig-

nungsfläche ausgewiesen. (Bau- und Planungsportal M-V, Abfrage 07/2022) 

2.5.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche 

Nationale Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von nationalen Schutzgebieten. Das nächstgele-

gene nationale Schutzgebiet ist das südöstlich in ca. 3,3 km Entfernung liegende Land-

schaftsschutzgebiet „Mittlere Sude“ (LSG_140) (Kartenportal Umwelt M-V, Abfrage Juli 

2022). 

Natura 2000-Gebiete 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich keine Natura 2000-Gebiete.  

Die nächstgelegenen internationalen Schutzgebiete sind mindestens 3,3 km vom Geltungsbe-

reich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- 

und Kartoffelhalle“ entfernt. Es handelt sich um:  

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) 

- Feldmark bei Rastow (DE 2534-401), ca. 3.300 m südöstlich des Geltungsbereiches 

- Hagenower Heide (DE 2533-401), ca. 5.000 m südwestlich des Geltungsbereiches 

Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung - FFH-Gebiete 

- Sude mit Zuflüssen (DE 2533-301), ca. 3.300 m südöstlich und ca. 3.800 m südwest-

lich des Geltungsbereiches 
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Abbildung 5:  Im Umfeld des Geltungsbereiches (Rot) befindliche internationale Schutzgebiete 
(Braun – SPA, Blau – FFH-Gebiet). Kartengrundlagen: Geodaten M-V WMS_MV_DOP, 
Umweltkarten M-V WMS MV Schutzgebiete, M 1: 50.000. 

 

Rastgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines regelmäßig genutzten Nahrungs- und Ruhegebietes von 

Rastgebieten verschiedener Klassen mit der Einstufung mittel bis hoch – Stufe 2. (Kartenpor-

tal Umwelt, LUNG M-V, Abfrage 10/2022) Dieses Gebiet ist 1.415 ha groß und wird im Süd-

westen begrenzt durch die Straße L092 sowie im Osten durch den zwischen den Ortschaften 

Hoort und Uelitz gelegenen Wald. Das Plangebiet befindet sich im östlichen Randbereich des 

Rastgebietes nahe dem Wald.  
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2.5.4 Artenschutzrechtliche Belange 

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören und 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-

ren. 

Die Belange des Artenschutzes werden im Folgenden berücksichtigt. 

 

3.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Mit der Entwicklung des Betriebes der Hoorter Brunnenbau GmbH durch die Auslagerung auf 

eine Außenbereichsfläche in räumlicher Anbindung an den Geltungsbereich des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“ der Gemeinde Ho-

ort sind eine Vielzahl an Wirkfaktoren verbunden, welche im Rahmen einer Umweltprüfung 

zu betrachten sind. Die Schutzgüter werden nachfolgend in ihrem derzeitigen Zustand be-

schrieben und ihre besondere Empfindlichkeit herausgestellt. Anschließend wird die mit der 

Durchführung der Planung verbundene Veränderung aufgeführt und bewertet. Weiterhin er-

folgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der 

Planung (Nullvariante). 

Die Abarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung erfolgte im Rahmen eines Land-

schaftspflegerischen Begleitplans (LBP 22.297 vom 2. November 2022, INGENIEURBÜRO PROF. 

DR. OLDENBURG GMBH), welcher im Folgenden berücksichtigt wird. 

3.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Der Geltungsbereich zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ befindet sich nordöstlich der Ortschaft Hoort in circa einem 

Kilometer Entfernung zum Ortsrand und in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Geltungsbe-
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reich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Ho-

ort“ im Außenbereich der Gemeinde Hoort.  

Das nächstgelegene Wohnhaus der Ortschaft Hort befindet westlich in circa einem Kilometer 

Abstand zum Plangebiet. Die umliegenden Flächen sind großflächig intensiv landwirtschaft-

lich sowie in ca. 350 m östlich gelegen, forstwirtschaftlich genutzt. 

Gemäß LEPMV (2016) befindet sich das Plangebiet im ländlichen Raum und ist als Vorbe-

haltsgebiet für Tourismus eingestuft. Das RREP (2011) stellt die Fläche dagegen als Vorbe-

haltsgebiet für Landwirtschaft dar. Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und 

Landschaftspflege sowie Tourismusräume sind gemäß RREP (2011) im nahen Umfeld nicht 

vorhanden. Im GLRP WM (2008) sind für das Plangebiet keine Ziele der Raumentwicklung 

definiert. 

Südlich der Ortschaft Hoort verläuft die Autobahn A24 in ca. 1,6 km Entfernung zum Orts-

rand und rund 3,5 km Entfernung zum Plangebiet. Auf Höhe der Gemeinde befindet sich an 

der A24 der Rastplatz Schremheide. Ebenfalls südlich bis südöstlich der Ortschaft befindet 

sich der Windpark Hoort mit insgesamt 16 Windkraftanlagen (WKA) und einer Gesamtleis-

tung von 57,6 Megawatt. Die der Ortschaft nächstgelegene WKA, befindet sich südöstlich in 

circa einem Kilometer Entfernung. Zum Plangebiet besteht ein Abstand zu den südlich gele-

genen WKA von mindestens 1,9 km. Die dem Plangebiet östlich am nächsten gelegene WKA 

des Windparks Uelitz-Lübesse ist circa 2,8 km entfernt. 

Die Ortschaft Hoort ist touristisch nicht erschlossen. Auch wenn sie im LEPMV 2016, siehe 

Kapitel 2.5.2, als Vorbehaltsgebiet Tourismus gekennzeichnet ist, besitzt sie derzeit keine 

Tendenz zur Entwicklung eines Tourismusschwerpunktraums. 

Der Wirtschaftsweg, an dem der zukünftige Betriebsstandort der Hoorter Brunnenbau GmbH 

und die bereits bestehende Junghennenanlage Hoort liegen, führt von einem Abzweig der 

Kreisstraße K30 nördlich der Ortschaft Hoort zu einem größeren Waldgebiet. Das Wegenetz 

durch die umliegenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen kann für Naherholungszwecke 

genutzt werden.  

Wirkungen auf das Schutzgut Mensch während der Bauphase durch Lärm, Abgase und Stäu-

be, sind aufgrund des Abstandes zur nächstgelegenen Wohnbebauung in der Ortschaft Hoort 

nicht zu erwarten. Die Verlagerung des Betriebsstandortes in den Außenbereich wird zukünf-

tig die Lärmemissionen innerhalb der Ortschaft Hoort, aufgrund der Verlagerung der be-
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triebsbedingten Abläufe und des Verkehrsaufkommens auf den geplanten Betriebsstandort, 

verringern. 

Potentielle Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch können im Zusammenhang mit der Ver-

änderung des Orts- und Landschaftsbilds sowie dem zukünftigen Verkehrsaufkommen auf 

dem Wirtschaftsweg bezüglich der Naherholung der Bevölkerung entstehen. Die Auswirkun-

gen werden jedoch aufgrund der Vorbelastung durch die Junghennenanlage Hoort angren-

zend an den zukünftigen Betriebsstandort als gering eingeschätzt. Durch die Anlage von 

Feldhecken entlang der Grenzen des Geltungsbereiches des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde 

Hoort werden die Eingriffe in das Landschaftsbild kompensiert. 

Insgesamt betrachtet ist nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Aufstellung des Vorha-

benbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhal-

le“ nicht von wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch (Wohn- und 

Erholungsfunktionen) auszugehen.  

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würden die Fläche weiterhin landwirtschaftlich als 

Acker genutzt werden.  

3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Zu Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt kann es insbesondere bau-

bedingt durch die Flächeninanspruchnahme, den damit verbundenen Eingriff in Biotope und 

damit in die Lebensräume von Tieren und Pflanzen kommen. Zudem kann die Planung eine 

anlagen- und/oder nutzungsbedingten Störung (der Biotope und Tiere) und infolgedessen 

Meideverhalten verursachen. Baubedingte Störungen und Scheuchwirkungen durch optische 

und akustische Reize sind lediglich temporär zu erwarten. 

In Bezug auf die Flächeninanspruchnahme wird der Untersuchungsraum auf den Geltungsbe-

reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans begrenzt, da sich die Eingriffe und die er-

kennbaren Auswirkungen auf Biotope auf das Plangebiet sowie dessen direkt angrenzendes 

Umfeld beschränken. 

3.2.1  Pflanzen (Biotop- und Nutzungstypen) 

Die Zuordnung der Biotoptypen erfolgt gemäß Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 

und FFH-Lebensraumtypen in M-V (LUNG MV, 2013). Als Datengrundlagen dient eine Gelän-

debegehung, die am 7. Juli 2022 durch Frau Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes von der Ingenieur-

büro Prof. Dr. Oldenburg GmbH durchgeführt wurde sowie die Auswertung von Luftbildern 

und diversen Kartenwerken. 
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Die im Geltungsbereich sowie im direkten Umfeld erfassten Biotoptypen sind der folgenden 

Abbildung 6 sowie der zugehörigen Tabelle 2 zu entnehmen. 

 
Abbildung 6: Erfasste Biotoptypen im Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde Hoort. 

(Quelle: Abbildung 3 im LBP 22.297, INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH, 2022) 
M 1: 5.000. 

 

Der Geltungsbereich sowie dessen Umfeld unterliegt der intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung. Dies stellt sich auch in den erfassten Biotoptypen dar. 
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Tabelle 2: Liste der wesentlichen Biotoptypen und Nutzungen mit Angabe der Wertstufe und des je-
weiligen Schutzstatus (aus HzE 2018) im Plangebiet sowie dessen direktem Umfeld. 

Code (Nr. gem. 
LUNG 2013) 

Biotoptyp2 Wertstufe3 
Schutzstatus 

nach NatSchAG M-V 

BFX (2.2.1) 
Feldgehölz aus überwiegend heimischen 
Baumarten 

3 §20 

BR (2.6) 
Baumreihe, lückige Baumreihe (BRL, 
(2.6.3) 

- §19 

FG (4.5) Graben 1 - 

AC (12.1) Acker (intensiv genutzt) 0 - 

ODT (14.5.5) Tierproduktionsanlage 0 - 

OVU (14.7.3) Wirtschaftsweg, nicht- oder teilversiegelt 0 - 

 

Das Plangebiet des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ 

befindet sich nördlich, fast unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“ (Biotoptyp ODT) 

auf einer intensiv genutzten Ackerfläche (AC). Zwischen diesen beiden Nutzungen befindet 

sich ein Wirtschaftsweg (OVU), der von einer Baumreihe (BR) gesäumt ist und die beiden 

Plangebiete von der Kreisstraße (K30) kommend erschließt. Der Wirtschaftsweg ist von der 

Einfahrt zur Junghennenanlage bis zur Kreisstraße geschottert worden. 

Die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ackerbaulich genutzt, östlich des 

Plangebietes wird Rollrasen angebaut, hier befindet sich ein Graben (FG) innerhalb der 

Ackerfläche. 

Die beiden VB-Plangebiete befinden sich an einer Kreuzung von zwei Wirtschaftswegen 

(OVU). Diese sind teils mir Baumreihen (BR) gesäumt. Auch nordwestlich des Plangebietes 

verläuft eine lückige Baumreihe, die zwei Ackerflächen voneinander trennt. Südlich der Jung-

hennenanlage befinden sich zwei Feldgehölze (BFX, Kiefer), die als gesetzlich geschützte Bio-

tope eingestuft sind.  

Die nächstgelegene Ortschaft ist Hoort im Westen des Plangebietes in circa einem Kilometer 

Abstand. Östlich führt der Erschließungsweg in ein größeres Waldgebiet. 

Eingriffe finden im Bereich der Ackerfläche statt. Die bestehende Baumreihe entlang des süd-

lich verlaufenden Wirtschaftsweges wird in den Geltungsbereich mit einer Breite von 6 m als 

 
2 Zur Definition der Biotoptypen siehe „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen“ 

(LUNG 2013) 
3 Einstufung der Biotope gemäß „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (HzE 2018), Anlage 

3, (– Biotoptyp ist nicht in der Anlage 3, HzE 2018 enthalten). 
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Fläche „mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB) einbezogen.  

Im Rahmen der Eingriffsregelung und der Gestaltung des Betriebsstandortes ist die 

Neupflanzung von Gehölzen im Geltungsbereich geplant. Die Versickerungsmulden sollen als 

naturnahe Gräben gestaltet werden. 

3.2.2 Gesetzlich geschützte Flächen und Objekte 

Bei der Geländebegehung am 07.07.2022 durch Frau Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes von der 

Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg GmbH sind im Plangebiet keine gemäß § 30 BNatSchG 

gesetzlich geschützte Biotope vorgefunden worden. Gemäß Kartenportal Umwelt (LUNG MV, 

Abfrage 08/2022) befinden sich im Plangebiet keine gesetzlich geschützten Biotope nach 

§ 20 NatSchAG M-V. Südlich des Plangebietes befinden sich zwei Feldgehölze (Kiefer), die 

durch die Forstbehörde als Wald deklariert sind. (LUNG M-V, Abfrage 08/2022)  

Der südlich des Plangebietes angrenzende Wirtschaftsweg ist von Baumreihen gesäumt. In 

Richtung Westen zur Kreisstraße wurde eine Allee neu angepflanzt. Beide Landschaftsbe-

standteile sind nach § 19 NatSchAG (§ 29 BNatSchG) gesetzlich geschützt. 

Der Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffel-

halle ist nicht durch Schutzgebietsflächen überlagert. 

3.2.3 Natura 2000-Gebiete 

Von der EU anerkannte FFH-Gebiete müssen von den Mitgliedstaaten geschützt und in einem 

für den Schutzzweck günstigen Zustand erhalten werden. Auch wenn Verbesserungen dieses 

Zustands im Sinne des Naturschutzes ausdrücklich wünschenswert sind, verpflichtet die FFH-

Richtlinie den Mitgliedstaat in erster Linie dazu, Verschlechterungen der Gebiete zu verhin-

dern. 

Für Projekte, die ein Gebiet des Netzes „Natura 2000“ (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutz-

gebiete) erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. 

§ 34 des Bundesnaturschutzgesetzes die Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes mit den 

festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes auch bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

zu berücksichtigen. 
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Die nächstgelegenen Schutzgebiete, die Bestandteil des kohärenten Natura 2000-Netzwerkes 

sind, liegen in einer Entfernung von mindestens 3,3 km zum Plangebiet (vgl. Abbildung 5 auf 

Seite 16). Zwischen Plangebiet und den nächstgelegenen Natura 2000-Gebieten befindet sich 

ein größeres Waldgebiet. Zwischen dem weiter entfernt liegenden FFH-Gebiet und dem 

Plangebiet befinden sich der Windpark Hoort sowie die Bundesautobahn A24. Aufgrund der 

Eigenschaften des Vorhabens im Plangebiet, der Errichtung und dem Betrieb einer Maschi-

nenlagerhalle mit Bürogebäude und Stellplätzen sowie der Entfernung des Plangebiets zu 

den nächstgelegenen Natura 2000-Gebieten sind die Wirkungen der zu betrachtenden Wirk-

faktorengruppen aus FFH-VP-Info.de (BfN, 2022) und gem. Lambrecht & Trautner (2007), 

die Ursache erheblicher Beeinträchtigungen sein können, nicht relevant. Von einer Beein-

trächtigung der festgesetzten Erhaltungsziele der weit entfernt liegenden Gebiete ist nicht 

auszugehen. 

3.2.4 Fauna 

Der Geltungsbereich befindet sich direkt angrenzend an den Wirtschaftsweg zur direkt süd-

lich gelegenen Junghennenanlage Hoort und somit an einem durch Störpotential und Bebau-

ung vorbelasteten Standort. 

Das Plangebiet liegt weiterhin innerhalb eines regelmäßig genutzten Nahrungs- und Ruhege-

bietes von Rastgebieten verschiedener Klassen mit der Einstufung mittel bis hoch – Stufe 2. 

(Kartenportal Umwelt, LUNG MV, Abfrage 10/2022) Dieses Gebiet ist 1.415 ha groß und wird 

im Südwesten begrenzt durch die Straße L092 sowie im Osten durch den zwischen den Ort-

schaften Hoort und Uelitz gelegenen Wald. Das Plangebiet befindet sich im östlichen Rand-

bereich des Rastgebietes nahe dem Wald. Aufgrund der vorhandenen Strukturen am Stand-

ort (Baumreihe, Wirtschaftsweg, Junghennenanlage) weist das Plangebiet keine besondere 

Eignung als Rastgebiet auf, da diese Strukturen von Rastvögeln aufgrund des Störpotentials 

und des Prädatorendrucks in der Nähe von Gehölzstrukturen, gemieden werden.  

Die in Anspruch genommene Fläche wird intensiv ackerbaulich genutzt und ist daher weniger 

wertvoll für Arten und Lebensgemeinschaften. In den angrenzenden Gehölzbestand entlang 

des Wirtschaftsweges wird nicht eingegriffen. Im Sinne eines worst-case-Ansatzes ist davon 

auszugehen, dass Offenlandbrüter der Avifauna durch das Vorhaben betroffen sind. Bei der 

Einhaltung folgender Regelungen: 
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- Baufeldfreimachung auf dem Acker in der Zeitspanne vom 15.08. bis 15.03. eines 

Jahres, mit direkt anschließendem Baubeginn bzw. alternativ Absuchen der Vorha-

bensfläche nach Nistplätzen durch fachkundige Personen 

ist im Zusammenhang mit den geplanten baulichen Maßnahmen keine artenschutzrechtliche 

Betroffenheit zu erkennen. 

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würden die Vegetationsstrukturen im Plangebiet vo-

raussichtlich unbeeinträchtigt bleiben und weiterhin landwirtschaftlicher Nutzung unterliegen. 

Ihre Nutzung durch die Fauna würde sich voraussichtlich nicht ändern.  

3.3 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich in der Landschaftszone 5 „Vorland der Mecklenburgischen 

Seenplatte“, der Großlandschaft 50 „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“ und der 

Landschaftseinheit 500 „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“. (Kartenportal Um-

welt M-V, Abfrage 04/2022). 

In den Geodiensten Landschaften des BfN (Abfrage 08/2022) befindet sich das Plangebiet in 

der Landschaft „Südwestmecklenburgische Niederungen“ (76001) einer gehölz- bzw. wald-

reichen ackergeprägten Kulturlandschaft. „Das Gebiet liegt eingebettet zwischen den süd-

lichsten weichseleiszeitlichen Endmoränenzügen im Norden und dem Elbe-Urstromtal im Sü-

den. Es wurde durch saaleeiszeitliche Ablagerungen gebildet und von weichseleiszeitlichen 

Bildungen, wie Sander, Flugsandfelder, Binnendünen und Schmelzwasserrinnen überformt. 

Den Norden der Region nimmt das Altmoränen- und Sandergebiet ein, nach Süden hin flacht 

das Gelände ab und geht in die Niederungen der Boize, Schaale, Sude und Rögnitz über, al-

lesamt eiszeitliche Schmelzwasserrinnen, die in die Elbe entwässern. Die Niederungen sind 

von flachwelligen Kuppen durchsetzt, die aus glazifluvialen Sanden und Kiesen aufgebaut 

sind. Hier befinden sich die größten geschlossenen Binnendünengebiete Mecklenburgs. Diese 

ehemals von Heiden und offenen Sandfluren dominierten Gebiete tragen heute überwiegend 

dürre, monotone Kiefernforste. In militärischen Übungsgebieten sind noch Zwergstrauch-

Vegetationen erhalten. Einige markante saaleeiszeitliche Stauchendmoränen sind ebenfalls 

bewaldet und erreichen Höhen bis zu 103 m. Das Gebiet weist auch Laub- und Mischwälder 

auf und ist durch ein relativ dichtes Netz an Hecken und zahlreiche, oft unverbaute Fließge-

wässer mit z.T. artenreicher Ufervegetation strukturiert. Die Nutzungsstruktur setzt sich aus 

intensivem Ackerbau, intensiver Forstwirtschaft der Nadelwälder, sowie Grünlandnutzung in 

den Niederungen und entlang der Fließgewässer zusammen. Des Weiteren sind Truppen-

übungsplätze und die Erholungsnutzung, insbesondere durch Sportflieger und Sportboote 
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von Bedeutung.“ (Auszug aus dem Landschaftssteckbrief Kennziffer 76001 des BfN, 

08/2022) 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Kernbereiches mit hoher Bewertung für die Größe eines 

landschaftlichen Freiraumes. Die Bewertung des landschaftlichen Freiraumes bezüglich seiner 

Funktionen wird mit mittel eingestuft. (Kartenportal Umwelt, LUNG M-V, Abfrage 08/2022). 

Gemäß Bewertung der Landschaftsbildräume befindet sich das Plangebiet im Landschafts-

bildraum „Ackerland zwischen Schwerin und Bandenitz“, das mit folgender Begründung mit 

einer mittleren Schutzwürdigkeit bewertet wurde: 

- „intensiv landwirtschaftlich genutzter Landschaftsteil, dessen ursprüngliche Vegetati-

on durch anthropogene Einflüsse stark überformt wurde 

- zahlreiche Flurgehölzhecken, Baumreihen und Alleen sowie kleinere Restwaldflächen 

gliedern das Landschaftsbild und prägen seine Eigenart“  

Das Relief des Plangebietes ist eben. Das Gelände steigt in Richtung Nordosten schwach an 

(2,5 m Höhe auf 1.000 m Länge). 

Das Umfeld des Plangebietes ist gekennzeichnet durch die südlich gelegene Junghennenan-

lage Hoort. Die umliegenden Flächen sind landwirtschaftlich genutzt und zum Teil durch ge-

hölzgesäumte Wirtschaftswege strukturiert. Im Osten in ca. 370 m Abstand zur Plangebiets-

grenze befindet sich eine größere Waldfläche, dessen nördlicher Bereich zum Forstrevier 

Banzkow und der südliche Bereich zum Forstrevier Friedrichsmoor gehört. Westlich des Plan-

gebietes befindet sich die Ortschaft Hoort in circa einem Kilometer Entfernung. 

Die Realisierung der Vorgaben des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Sonstiges 

Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ ist mit einer Änderung des Landschaftsbildes 

im Geltungsbereich des VB-Planes und in dessen näheren Umfeld verbunden. Die Halle wird 

eine Traufhöhe von maximal 6,20 m aufweisen sowie ca. 80 m lang und 40 m breit sein. 

Aufgrund der Bestandsituation mit der südlich gelegenen Junghennenanlage und den dichten 

Gehölzstrukturen entlang des erschließenden Wirtschaftsweges, sind Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild auf der südlichen Seite des Plangebietes als relativ gering einzuschätzen. Die 

vorhandenen Gehölzstrukturen bieten eine ausgeprägte Sichtverschattung in Richtung der 

Ortschaft Hoort. In den Richtungen Westen, Norden und Osten wird ein erheblicher Eingriff 

in das Landschaftsbild verursacht, wobei die vorhandenen Gehölzstrukturen (Wald, Hecken, 

Baumreihen entlang von Wegen und Straßen) eine Fernwirkung mindern bzw. unterbinden.  

Darüber hinaus soll das Plangebiet mit der Anlage von Feldhecken inklusive Überhälter ent-

lang der westlichen, nördlichen und östlichen Grenze des Geltungsbereiches in das Land-
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schaftsbild eingebunden werden. Die Qualität des Landschaftsbildes und damit des Land-

schaftserlebens wird daher voraussichtlich nicht negativ beeinträchtigt werden. 

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würde die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt 

werden und keine Änderung bezüglich des Landschaftsbildes erfolgen.  

3.4 Schutzgut Boden 

Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist von 

einer beeinträchtigten Bodensituation auszugehen.  

Das Plangebiet befindet sich gemäß Bodenübersichtskarte (MV Geologie Übersichten, LUNG 

M-V, Abfrage 10/2022) im Randbereich der Bodengesellschaft der Einheit 9, angrenzend an 

die Einheit 7. Die Bodengesellschaft der Einheit 9 ist beschrieben mit Sand- Braunerde; San-

dersande ohne Wassereinfluss, eben bis kuppig. Die Einheit 7 besteht aus Sand-Gley/ Braun-

erde- Gley (Braungley); Sandersande, mit Grundwassereinfluss, eben bis flachwellig.  

Gemäß den Daten des WMS-Servers MV Bodengeologie (LUNG M-V, Abfrage Oktober 2022) 

liegt das Plangebiet überwiegend in einem Bereich mit hoher Schutzwürdigkeit der Boden-

funktionen. Entlang des schmalen Streifens des Flurstücks 18 ist die Bodenfunktion mit 

höchster Schutzwürdigkeit definiert. Laut Karte 4 „Schutzwürdigkeit des Bodens“ des GLRP 

WM, 2008 befindet sich das Plangebiet in einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwür-

digkeit des Bodens. 

Im Zuge der geplanten Maßnahmen zur Errichtung der Lagerhalle mit der erforderlichen Be-

festigung der Verkehrsflächen auf dem Betriebsgelände kommt es zu einer zusätzlichen Ver-

siegelung von Boden. Für die Umsetzung der Vorhaben im Plangebiet wird gemäß Tabelle 1 

in Kapitel 2.4.2 maximal eine Fläche von 3.700 m² (GR I) + 11.000 m² (GR II) = 14.700 m² 

Boden neu versiegelt.  

Für die Errichtung der geplanten Halle sowie der Anlage der Verkehrsflächen Flächen neu 

versiegelt. Sowohl baubedingt als auch anlagenbedingt kommt es durch Flächeninanspruch-

nahme zu Wirkungen auf den unmittelbar anstehenden Boden. Entsprechend bezieht sich 

der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden auf den Geltungsbereich des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 5 der Gemeinde Hoort. 

Zur Vermeidung und Minimierung der möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

wurde der Standort in direktem Zusammenhang mit der Junghennenanlage Hoort gewählt. 

Die vorhandene Erschließung durch den geschotterten Wirtschaftsweg, mit einer geringen 

Schutzwürdigkeit der Bodenfunktionen, kann somit genutzt werden.  
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Die maximale Versiegelungsfläche wird für das Plangebiet des Vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 5 der Gemeinde Hoort auf 14.700 m² festgesetzt. Insgesamt kommt es somit, 

insbesondere durch die Flächeninanspruchnahme durch Verkehrs- und Stellplätze, zu einem 

erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden. Dieser kann jedoch durch geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen kompensiert werden und ist somit nicht mehr als erheblich anzusehen. 

Die Einstufung der Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigung des Schutzgutes Bo-

den erfolgt unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Verminderungs- und möglicher Aus-

gleichsmaßnahmen. 

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würde der Boden in seinem jetzigen Zustand erhalten 

bleiben.  

3.5 Schutzgut Fläche 

Sowohl bau- als auch anlagenbedingt kommt es durch Flächeninanspruchnahme zu Wirkun-

gen auf das Schutzgut Fläche. Entsprechend bezieht sich der Untersuchungsraum für das 

Schutzgut Fläche auf den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 

der Gemeinde Hoort. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 20.114 m² (2 ha), welche derzeit landwirt-

schaftlich genutzt wird. Auf der Fläche werden ein Wirtschaftsgebäude errichtet sowie Ver-

kehrsflächen befestigt. Insgesamt werden 14.700 m² neu und voll versiegelt. Auf der ver-

bleibenden Fläche des Plangebietes werden Versickerungsmulden sowie Grünflächen (Ge-

hölzpflanzungen entlang der Grenzen des Geltungsbereiches, private Grünflächen) angelegt.   

Zur Vermeidung und Minimierung der möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

wurde bei der Standortwahl auf die Lage direkt angrenzend an eine bereits vorhandene Nut-

zung geachtet, sodass keine zusätzlichen Flächen zerschnitten werden. Insgesamt ist nicht 

von einem erheblichen Eingriff in das Schutzgut Fläche auszugehen.  

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würde die Fläche weiterhin als landwirtschaftliche 

Nutzfläche bewirtschaftet.  

3.6  Schutzgut Wasser 

Das für die Versorgung des Betriebsgelände benötigte Trinkwasser, wird voraussichtlich 

durch den Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz der Gemeinde Hoort erfolgen. 

Sanitäre Abwässer werden in einer abflusslosen Grube gesammelt und bei Bedarf an die 

Kommunale Kläranlage übergeben. 
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Sowohl bau- als auch anlagenbedingt können sich durch Flächeninanspruchnahme Auswir-

kungen auf das Schutzgut Wasser ergeben.  

Oberflächengewässer: 

Im Plangebiet befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer. Die umliegenden land-

wirtschaftlichen Nutzflächen sind ackerbaulich genutzt. Östlich, ca. 285 m vom Plangebiet 

entfernt, befindet sich der Hoorter Graben (Kennung: DERW_DEMV_Sude-1100) innerhalb 

der Ackerfläche. Dieser „Sandgeprägte Tieflandbach“ ist erheblich verändert und in der 

Fließgewässerstrukturgütekartierung lediglich in einem Teilabschnitt und dort mit unbefriedi-

gend bewertet worden. Ein guter ökologischer und chemischer Zustand wird voraussichtlich 

nach 2027 erreicht. (Wasserkörpersteckbrief, BfG, Abfrage 08/2022) 

Weitere Oberflächengewässer sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.  

Aufgrund der Art des Vorhabens und der Lage des Plangebietes sind keine Einwirkungen auf 

Oberflächengewässer zu erwarten. 

Schutz- und Risikogebiete: 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes nach § 51 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) oder eines Überschwemmungsgebietes gem. § 76 WHG. Das nächstgele-

gene Wasserschutzgebiet „Ortkrug“ mit der Schutzzone IIIB befindet sich in und um 

Lübesse, nordöstlich, in ca. 3.200 m Abstand zum Plangebiet. (Kartenportal Umwelt, LUNG 

M-V, Abfrage 08/2022) 

Aufgrund der Art des Vorhabens und der Lage des Plangebietes sind keine Einwirkungen auf 

Schutz- und Risikogebiete zu erwarten.  

Grundwasser: 

Der Geltungsbereich des VB-Plans „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ 

befindet sich über dem Grundwasserkörper Sude (Kennung: DEGB_DEMV_MEL_SU_3_16). 

Der Grundwasserkörper wird aus diffusen Quellen, überwiegend aus der Landwirtschaft, ver-

schmutzt. Die Wasserentnahme überschreitet verfügbare Grundwasserressourcen (sinkender 

Wasserspiegel). In der Berichterstattung ist das Ziel des mengenmäßigen Zustandes erreicht. 

Ein guter chemischer Zustand soll bis 2033 erreicht werden. (Wasserkörpersteckbrief, BfG, 

Abfrage 08/2022).  

Im Plangebiet liegt die Mächtigkeit bindiger Deckschichten bei kleiner 5 m, sodass der 

Grundwasserleiter als unbedeckt und gering geschützt eingestuft wurde. Der Grundwasser-

flurabstand beträgt im Plangebiet >2 bis 5 m. Die Grundwasserneubildung liegt bei 

281,3 mm/a mit und ohne Berücksichtigung eines Direktabflusses, die mittlere Jahresnieder-
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schlagssumme (1971-2000) 629,0 mm/a. (Kartenportal Umwelt, LUNG M-V, Abfrage 

24.08.2022). 

Als möglicher Wirkfaktor auf das Schutzgut Wasser ist sowohl bau- als auch anlagenbedingt 

die Flächenversiegelung zu nennen. In Bezug auf die Flächenversiegelung wäre grundsätzlich 

eine quantitative Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate zu erwarten. 

Zur Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wird das auf 

den versiegelten Flächen (maximal 14.700 m²) anfallende, gering belastete Niederschlagswas-

ser in naturnah gestaltete Versickerungsmulden geleitet und versickert dort. Durch die Versi-

ckerung wird das Oberflächenwasser dem natürlichen Wasserhaushalt wieder zur Verfügung 

gestellt und der Eingriff in das Schutzgut Wasser so gering wie möglich gehalten. 

Das auf dem Betriebsgelände anfallende Schmutzwasser wird in einer abflusslosen Grube ge-

sammelt und bei Bedarf zur kommunalen Kläranlage abgefahren. Sollte eine Tankanlage für 

die betriebseigenen Fahrzeuge errichtet werden, ist für diese eine Abfüllfläche vorzusehen, 

die Anforderungen der TRwS7814 sind zu beachten.  

Eine Entnahme von Grundwasser ist nicht vorgesehen. 

Es sind keine quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist daher durch die derzeitige Pla-

nung nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Wasser ergeben sich insgesamt betrachtet keine 

erheblichen Unterschiede zwischen einer Nichtdurchführung der Maßnahme im Vergleich zur 

Durchführung. 

3.7 Schutzgut Klima/Luft 

Sowohl bau- als auch anlagenbedingt kann es, bedingt durch die Flächeninanspruchnahme 

und die damit verbundene Bodenversiegelung, nur zu begrenzten Wirkungen auf das 

Schutzgut Klima und Luft kommen. 

Der Vorhabenstandort befindet sich in der Planungsregion Westmecklenburg, in einem nie-

derschlagsreichen Gebiet. (GLRP WM, Textkarte 7) 

 
4 TRwS 781 – Technische Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) - Tankstellen für Kraftfahrzeuge und 

Merkblatt "Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff und Biodiesel in der Landwirtschaft mit einem 
Jahresverbrauch von maximal 40.000 l - wasserwirtschaftliche Anforderungen“ - Bayern - 
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„Während im Norden der Region Westmecklenburg die Ostsee dem Klima die entscheidende 

Prägung verleiht, sind der mittlere und der südliche Teil einem Übergangsklima zuzuordnen, 

das sowohl atlantische als auch bereits kontinentale Einflüsse erkennen lässt.  

Aufgrund der noch starken atlantischen Einflüsse gehört die Region mit Niederschlägen von 

durchschnittlich 600-650 mm insgesamt zu den niederschlagsbegünstigten Gebieten Meck-

lenburg-Vorpommerns. Im Küstenbereich, in der Westlichen Prignitz und im Elbeurstromtal 

sind die Niederschlagsmengen verringert (…). 

Die vorherrschenden Windrichtungen sind dem Westsektor zuzuordnen (ca. 50 %). Die größ-

te Häufigkeit erreichen die Südwestwinde. Winde aus östlicher Richtung sind mit einer Häu-

figkeit von nur 25-30 % vor allem in den Monaten März bis Mai und im Oktober zu verzeich-

nen (….). Die mittlere Windgeschwindigkeit nimmt von der Küste zum Binnenland und von 

West nach Ost ab. Hohe Windgeschwindigkeiten treten vorwiegend in den Frühjahrs- und 

Herbstmonaten auf. (…) 

Die Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte ist dem maritim ge-

prägten Binnenplanarklima zuzuordnen. Die jährlichen Niederschlagshöhen liegen im Durch-

schnitt deutlich über 600 mm. Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen werden mit dem 

von West nach Ost abnehmenden atlantischen Einfluss geringer. Ebenso nimmt die mittlere 

Temperatur des kältesten Monats nach Osten ab. Das sich südlich anschließende Vorland der 

Seenplatte (in diesem befindet sich das Plangebiet) lässt sich klimatisch von der vorherge-

hend beschriebenen Landschaftszone kaum abgrenzen. Es weist ähnliche Niederschlags- und 

Temperaturverhältnisse auf. (…) 

Das Meso- und Mikroklima werden in hohem Maße von der Ausprägung der natürlichen und 

der baulich gestalteten Umwelt beeinflusst. Für die klimatische Regenerationsfunktion sind 

Landschaftsräume mit einer ausgleichenden Wirkung auf klimatisch belastete Bebauungsge-

biete von besonderer Bedeutung. Städte und Verdichtungsgebiete, darunter fallen in der Re-

gion in erster Linie die Landeshauptstadt Schwerin und die Hansestadt Wismar sowie mehre-

re kleinere Städte (…), weisen aufgrund tiefgreifender Veränderungen der natürlichen Struk-

turen ein charakteristisches Stadtklima auf, (…). Für die Lufterneuerung in Siedlungsgebieten 

sind Kaltluftproduktionsgebiete im Innenbereich und in der Umgebung sowie das Vorhanden-

sein von Schneisen in der Bebauung, die einen Luftaustausch ermöglichen, von entscheiden-

der Bedeutung. Lokal tragen Gehölzbestände durch Aufnahme und Bindung von Luftschad-

stoffen sowie durch Abgabe von Sauerstoff zur Luftregeneration bei.“ (Auszug aus GLRP 

WM, 2008) 



INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH 
Molkereistraße 9/1 · 19089 Crivitz · Tel. 03863 52 294 0 · Fax 03863 52 294 29 · www.ing-oldenburg.de 

 

GTA-Nr.: UB 22.293   7. November 2022 
Projekt:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Hoort Seite 31 von 39 

Das Plangebiet befindet sich in einem strukturschwachen Bereich, ohne städtisches Sied-

lungsstrukturen, so dass nicht von einer klimatischen Belastung ausgegangen wird.  

Geplant ist die Ausweisung des „Sonstigen Sondergebietes für Geothermie- und Kartoffelhal-

le“ direkt angrenzend an eine Junghennenanlage, sodass nicht in potentielle Luftaustausch-

bahnen eingegriffen wird. In die am Standort vorhandenen Gehölzstrukturen entlang des in 

den östlich gelegenen Wald führenden Wirtschaftsweges wird nicht eingegriffen. Zur Einbin-

dung des Plangebietes in die Landschaft sollen zudem Feldhecken entlang der Grenzen des 

Geltungsbereiches geschaffen werden.  

Es sind keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten.  

Während der Bauphase wird es durch den Baustellenverkehr und die Materialbewegungen zu 

Staub- und Abgasemissionen kommen. Diese fallen jedoch nur in sehr geringem Umfang aus 

und beschränken sich auf die Dauer der Bauphase.  

Zur Vermeidung und Minimierung der möglichen Auswirkungen trägt die Standortwahl im 

Zusammenhang mit der vorhandenen Bebauung bei sowie auch der Erhalt der ausgeprägten 

Gehölzstrukturen entlang des erschließenden Wirtschaftsweges. Der Minimierung dienen die 

am Standort vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, die der Entwicklung Natur und Land-

schaft dienen. 

Durch die Flächeninanspruchnahme und Neuversiegelung von Boden ergeben sich voraus-

sichtlich keine nennenswerten Auswirkungen auf das lokale Klima. Im Verhältnis zu den um-

liegenden weitläufig nicht versiegelten, land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen ist die 

Flächeninanspruchnahme durch die Umsetzung des VB-Plans relativ gering, sodass dessen 

Auswirkungen auf das lokale Klima als nicht erheblich einzustufen sind. 

Für das Schutzgut Klima ergeben sich keine nennenswerten erheblichen Unterschiede zwi-

schen einer Nichtdurchführung der Maßnahme im Vergleich zur Durchführung. 

3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Als Kultur- und Sachgüter sind Objekte mit besonderer kultureller, historischer oder ästheti-

scher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Objekte, die einen besonderen materiellen Wert 

besitzen, gemeint.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter können sich Auswirkungen 

insbesondere anlagenbedingt durch die Flächeninanspruchnahme ergeben.  

Im Plangebiet und auch in dessen weiteren Umfeld kommen gemäß Kartenportal Umwelt 

(LUNG M-V, Abfrage 09.2022) keine Denkmale inklusive Bodendenkmale vor.  
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Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung sind daher im Hinblick auf das Schutzgut Kul-

tur- und sonstige Sachgüter nicht notwendig, da solche durch das Vorhaben nicht betroffen 

sind.  

Die nächstgelegenen Denkmale befinden sich in den Ortschaften Sülstorf nördlich, und Kraak 

südlich des Plangebietes in Form von Backsteinkirchen. (Kartenportal Umwelt, LUNG M-V, 

Abfrage 08/2022) Aufgrund der Art und Ausmaße des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ wird auch keine indirekte Wir-

kung auf die Baudenkmale erwartet.  

Generell ist das Denkmalschutzgesetz M-V (insbes. § 11 DSchG M-V) vom 6. Januar 1998 

einzuhalten. Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig neue archäologische Funde 

und Fundstellen entdeckt werden. Wenn bei den Erdarbeiten Funde oder ungewöhnliche, 

auffällige Bodenverfärbungen oder Einlagerungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 

die von nicht selbstständig erkennbaren Bodendenkmalen hervorgerufen worden sind / sein 

können, entdeckt werden, ist die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüg-

lich zu informieren und der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern 

oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V, mindestens jedoch 

für fünf Werktage ab Zugang der Anzeige, für die fachgerechte Untersuchung in unveränder-

tem Zustand zu erhalten. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind demnach 

nicht zu erwarten. Für das Schutzgut ergeben sich keine erheblichen Unterschiede zwischen 

einer Nichtdurchführung der Maßnahme im Vergleich zur Durchführung. 

3.9 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Durch die Umsetzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ entstehen grundsätzlich keine zusätzlichen Risiken. 

Im Rahmen der Nutzung der Halle und der Büroräumlichkeiten/ eventuell einer Tankanlage kann 

es jedoch durch z.B. Unfälle bzw. Störungen potentiell zu Bränden oder Personenschäden kom-

men. Für diesen Fall soll eine ausreichende Löschwasserversorgung im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung bzw. im Rahmen des Bauantrags für die Errichtung des Gebäudes und der Anla-

gen durch einen Hydranten sichergestellt werden. Zudem sollen Einsatz- und Rettungsfahrzeuge 

das Gelände jederzeit erreichen können, die interne Erschließung wird dementsprechend ausge-

baut (Traglasten, Befestigungsart). 
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Unfälle und Naturkatastrophen können außerdem Folgen für die errichtete Halle haben und zu 

negativen Umweltauswirkungen führen. Unfälle stehen meist in Verbindung mit Extremwetterla-

gen, wie z.B. schwerem Gewitter und Sturm, die zu einem Ausfall der Stromversorgung, herab-

stürzenden Ästen oder anderen Sturmschäden führen können. Hierdurch sind jedoch keine 

schutzgutübergreifenden Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von gesetzlich festgesetzten Wasserschutzgebieten, 

Überschwemmungsgebieten und Küstenschutzgebieten. (Kartenportal Umwelt, LUNG MV, 

Abfrage 08/2022). 

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter durch die Gefahr von Katastrophen können ausge-

schlossen werden. 

3.10 Wechselwirkungen 

Die unterschiedlichen Schutzgüter weisen gegenseitige Abhängigkeiten auf. So kann es 

durch Eingriffe bzw. Auswirkungen auf ein Schutzgut zu Wechselwirkungen und Prozessen 

kommen, welche indirekt auch auf andere Schutzgüter einwirken.  

Dies können grundsätzlich insbesondere folgende Wirkungsketten sein:  

- Fläche, Boden und Grundwasser: Beeinträchtigung des Grundwassers durch Versiege-

lung von Fläche/ Boden 

- Pflanzen, Klima: Beeinträchtigung des lokalen Klimas durch Vegetationsverlust 

(Ackerfläche) 

- Pflanzen, Tiere: Verlust von Lebensraum für Tierarten 

- Landschaft, Mensch: Relevanz des Landschaftsbildes für die Erholung des Menschen 

Solche Wechselwirkungen bzw. Wirkungsketten zwischen den Schutzgütern sind soweit diese 

vorkommen bereits unter den Schutzgüter dargestellt und beschrieben. Darüber hinaus sind 

durch die zukünftige Nutzung des Plangebietes keine Wechselwirkungen zu erwarten. 

3.11 Zusammenwirken mit Auswirkungen weiterer Vorhaben 

Im Umfeld des Plangebietes sind keine weiteren Projekte vorgesehen.  

 

4.  Zusammenfassende Prognosen des Umweltzustands mit Eingriffsbilanzierung  

4.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen  

Im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Son-

dergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort, Amt Hagenow-Land werden 
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen hergeleitet 

und im weiteren Bauplanungsverfahren ergänzt. 

Die Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter besteht vorrangig aus 

der Standortwahl direkt angrenzend an die Junghennenanlage Hoort in einem vorbelasteten 

Bereich. 

Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit: 

Durch die Aussiedlung des Betriebsstandortes aus der Ortschaft Hoort in den Außenbereich 

wird das Verkehrsaufkommen, das durch den Betrieb der Hoorter Brunnenbau GmbH verur-

sacht wird, in den Außenbereich verlagert, sodass die Anwohner von diesem entlastet wer-

den. 

Die durch die Betriebsverlagerung freiwerdenden, innerörtlichen Flächen des jetzigen Be-

triebsstandortes sollen zukünftig zu Wohnbauland entwickelt werden. 

Landschaft, Boden, Fläche und Wasser:  

Zur Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft, Fläche, 

Boden und Wasser wurde der Standort direkt angrenzend an die Junghennenanlage Hoort 

gewählt. Eine Zersiedelung wird somit vermieden. Durch die gemeinsame Nutzung des Er-

schließungsweges werden eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme und Versiegelung auf 

ein Mindestmaß begrenzt.  

Anfallendes gering unbelastetes Niederschlagswasser wird in innerhalb des Plangebietes lie-

gende naturnah gestaltete Versickerungsmulden geleitet und so dem natürlichen Wasser-

haushalt wieder zur Verfügung gestellt. Hierdurch wird der Eingriff in das Schutzgut Wasser 

so gering wie möglich gehalten. 

Ein Befahren durch Baufahrzeuge sollte nur dort erfolgen, wo bereits Bodenabtrag stattge-

funden hat. Weiterhin ist der vorhandene Mutterboden, der nicht versiegelt werden soll, vor 

übermäßiger Inanspruchnahme zu schützen. Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktio-

nen sind zu vermeiden (vgl. § 1 BBodSchG und § 1a BauGB). 

Fauna: 

Als Vermeidungsmaßnahme der Beeinträchtigung der Fauna, sollte die Baustelleneinrichtung 

außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Avifauna stattfinden. Es ergibt sich somit eine Reg-

lementierung des Beginns der Baumaßnahmen auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. 

Februar, um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1-3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG zu vermeiden. Sollte dieser Zeitraum nicht einzuhalten sein, ist eine Absuche des 
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Plangebietes auf Vorkommen von Bodenbrütern durch eine fachkundige Person vorzuneh-

men bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung bei der Naturschutzbehörde einzuho-

len. 

Pflanzen (Gehölze): 

Die vorhandenen Gehölze entlang des Wirtschaftsweges im Süden sollen erhalten bleiben. 

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen der zu erhaltenden Bäume ist die DIN 18920 

„Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen“ anzuwenden. 

4.2 Eingriffsbilanzierung und Kompensationsermittlung 

Die Bewertung der Eingriffe und die Ableitung möglicher Ausgleichsmaßnahmen erfolgte un-

ter Verwendung der „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (HzE 2018, 

MLU, Stand 01.10.2019) und wurde im Landschaftspflegerischen Begleitplan LBP 22.297 

(INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH, 2022) erarbeitet. 

 

Zusammenstellung des Kompensationsbedarfs 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf in Flächenäquivalenten gemäß HzE für die bauli-

che Nutzung des Plangebietes des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde Hoort wurde LBP 22.297 

(2022) ermittelt und setzt sich wie folgt zusammen: 

EFÄ für Biotopbeseitigung/ -veränderung: 11.025,00 m² 
EFÄ für Funktionsbeeinträchtigungen: 1.674,99 m² 
EFÄ für Teil-/ Vollversiegelung bzw. Überbauung: 7.350,00 m² 

Multifunktionaler Kompensationsbedarf (EFÄ): 20.049,99 m² 
 

Im Rahmen der Einbindung des Plangebietes in die Landschaft wird die Anlage einer Feldhecke 

an der westlichen, nördlichen und östlichen Grenze des Geltungsbereiches im VB-Plan festge-

setzt. Diese Feldhecke wird eine Länge von 360 m und eine Breite von 7 m aufweisen und 

nimmt somit eine Fläche von 2.520 m² ein. Unter Anwendung der entsprechenden Faktoren 

und Werte, siehe dazu LBP 22.297 (INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH, 2022) ergibt 

sich für die Feldhecke ein Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) von 3.150 m². 

Die Kompensationsmaßnahmen für den verbleibenden Kompensationsbedarf von rund 

16.900 m² in Flächenäquivalenten (KFÄ) sind in Planung und werden mit dem Vorhabenträger 

sowie der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim abgestimmt.  
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Die mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sonderge-

biet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort verbundenen Eingriffe in Natur und 

Landschaft können durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs sowie durch 

externe Maßnahmen im Umfang von rund 16.900 m² in Flächenäquivalenten (gem. HzE 

2018) vollständig kompensiert werden. Die konkrete Festlegung erfolgt im Rahmen des Ent-

wurfs zum VB-Plan. 

4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Bestandsbetrieb der Hoorter Brunnenbau GmbH liegt mit seinen baulichen Anlagen in-

nerhalb der Ortslage Hoort. Zur Anpassung der baulichen Strukturen an die betriebliche Ent-

wicklung ist die Errichtung einer Maschinenlagerhalle mit Bürogebäude, Stellplätzen für sechs 

LKW und die Bereitstellung von Mitarbeiterparkplätzen erforderlich. Im Vorfeld der Erstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde eine Erweiterung des bestehenden Be-

triebsstandortes innerhalb der Ortslage von Hoort geprüft. Aufgrund der umliegenden 

Wohnbebauung ist diese jedoch aus räumlichen und auch strukturellen Gründen nicht mög-

lich. Das Unternehmen beabsichtigt jedoch aufgrund der engen regionalen Verbundenheit 

und des lokalen Arbeitskräftepotenzials seinen Betriebsstandort in der Gemeinde Hoort bei-

zubehalten und zu entwickeln und durch die Auslagerung dafür geeigneter betrieblicher 

Strukturen an einen baulich vorbelasteten Standort im Außenbereich zu sichern.  

Aufgrund der durch die bereits errichtete Junghennenanlage Hoort vorhandene Infrastruktur 

(Wirtschaftsweg, Versorgungsleitungen) weist der Standort eine optimale Lage auf. 

Auch aus naturschutzfachlicher Sicht eignet sich die Fläche aufgrund der verhältnismäßig ge-

ringen erforderlichen Eingriffe am Vorhabenstandort und der Angliederung an bereits bebaute 

Flurstücke im Außenbereich (Vermeidung einer Zersiedelung).  

Alternativstandorte außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes kommen aus um-

weltfachlichen und wirtschaftlichen Gründen daher nicht in Betracht. 

 

5.  Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

5.1 Hinweise auf Schwierigkeiten, Kenntnislücken 

Die zur sachgerechten Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erforderlichen 

Angaben standen zur Verfügung. 

Die Zusammenstellung der Angaben zum Umweltbericht basiert u.a. auf den Inhalten und 

Aussagen der Begründung (Stand Vorentwurf) zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
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5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort, aufgestellt 

durch das INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH (2022).  

Schwierigkeiten haben bei der Zusammenstellung der Unterlagen nicht bestanden. 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-

rung des Bebauungsplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 

aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. 

Unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen sind derzeit nicht erkennbar. Die Eingrif-

fe in Naturhaushalt und Landschaftsbild können durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert 

werden. Die Durchführung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen wird durch die Gemein-

de Hoort, Amt Hagenow-Land auf Grundlage eines Durchführungsvertrages zwischen dem 

Vorhabenträger und der Gemeinde sichergestellt. 

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort werden Maßnahmen zum Schutz und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.  
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6.  Verwendete Unterlagen 

BauGB – Baugesetzbuch vom 8. Dezember 1986. 

BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverände-
rungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17. März 1998, aktuelle Fassung. 

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
29. Juli 2009. 

BRPHV – Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch-
wasserschutz vom 19. August 2021 (BGBl. I S. 3712). 

BRPHV/Anl – Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Anlage 
zur Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwas-
serschutz) vom 19. August 2021 (BGBl. I S. 3712). 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2022): FFH-VP-Info (https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp) 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2022): Landschaftssteckbrief Südwestmecklenburgische Niede-
rungen 76001, Abfrage 08/2022 (https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/neustrelitzer-
kleinseenland, https://geodienste.bfn.de/landschaften?lang=de) 

DSchG M-V – Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Januar 1998 

INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH (2022): Landschaftspflegerischer Begleitplan, Vor-
habenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffel-
halle“, Gemeinde Hoort. LBP 22.297 vom 7. November 2022. 

INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH (2022): Begründung zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde 
Hoort. Planungsstand Vorentwurf. 

LAMBRECHT, H., & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventio-
nen, Schlussstand Juni 2007. - FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundes-
amtes für Naturschutz – FKZ 804 82 004. – Hannover, Filderstadt, 239 S. 

LANDESAMT FÜR INNERE VERWALTUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN, AMT FÜR GEOINFORMATION, 
VERMESSUNGS- UND KATASTERWESEN: GeoPortal.MV (www.geodaten-mv.de). 

LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG MV 
2013): Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-
burg-Vorpommern, 3. erg., überarb. Aufl. – Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013 

LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG MV 
2008): Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg – Erste Fortschreibung Sep-
tember 2008. 

LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG MV): 
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (www.umweltkarten.mv-regierung.de) und 
WMS-Server des LUNG M-V. 

LWaG – Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992. 
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Merkblatt "Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff und Biodiesel in der Landwirtschaft 
mit einem Jahresverbrauch von maximal 40.000 l - wasserwirtschaftliche Anforderungen“ - 
Bayern - 

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN (2018): Hinweise zur 
Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2018 (HzE 2018), Schwerin, 01. 
Juni 2018. Redaktionelle Überarbeitung 01.10.2019 

MINISTERIUM FÜR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND LANDESENTWICKLUNG M-V – (2016): Landesraum-
entwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, Juni 2016 (LEP M-V 2016) 

MINISTERIUM FÜR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND DIGITALISIERUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN 

(2022): Bau- und Planungsportal M-V  
(https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene/Interaktive_Karte) 

NatSchAG – Naturschutzausführungsgesetz Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 23. Februar 2010. 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND WESTMECKLENBURG (2011): Regionales Raumentwicklungspro-
gramm Westmecklenburg, November 2011. 

TRwS 781 – Technische Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) - Tankstellen für Kraft-
fahrzeuge  

UMWELTMINISTERIUM MV (1994): Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenti-
ale Stand 24. März 1994, Kartenportal Umwelt des LUNG MV. 

UVPG – GESETZ ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG vom 18. März 2021. 

WHG – WASSERHAUSHALTSGESETZ: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 
2009. 

WRRL - WASSER-RAHMEN-RICHTLINIE - Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. 

BfG – BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2022): Web Viewer: Wasserkörpersteckbriefe, Ab-
frage 08.2022  

FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT ELBE (2022): Karten des 3. Bewirtschaftungszeitraumes der Was-
serrahmenrichtlinie 2022 bis 2027 (https://geoportal.bafg.de/karten/mapsfggelbe_2021/#) 
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1 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Hoort beabsichtigt zum Erhalt des Betriebes der Hoorter Brunnenbau GmbH 

innerhalb der Gemeindegrenzen den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges 

Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ (SO GK) aufzustellen.  

Das Geltungsbereich befindet sich nordöstlich des Ortszentrums von Hoort und umfasst eine 

Fläche von ca. 2,0 ha.  

Die Vorhabenfläche wird derzeit ackerbaulich genutzt. Zukünftig soll auf der Fläche eine Halle 

zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten, zur Lagerung und Montage von 

Baukomponenten sowie auch zur Lagerung von Agrarprodukten errichtet werden. Weiterhin 

ist im südlichen Plangebiet eine Remise für Fahrzeuge sowie eine witterungsunabhängige La-

gerung, Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stoffe geplant. Es 

werden weiterhin Lager- und Arbeitsflächen befestigt sowie eine Zufahrt angelegt.  

Die Versiegelungsfläche wird auf maximal 14.700 m² begrenzt.  

Einen erheblichen Eingriff stellt das Vorhaben in Bezug auf den Boden, die Grundwasserneu-

bildung sowie das Landschaftsbild dar.  

Durch die Anpflanzung einer dreireihigen Feldhecke mit einer Länge von 360 m und einer 

Breite von 7 m zur Einbindung des zukünftigen Betriebsgeländes in die Landschaft sowie durch 

noch zu planende und abzustimmende Kompensationsmaßnahmen können die entstehenden 

Eingriffe vollständig kompensiert werden.  

Unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Beeinträchti-

gung der Avifauna können Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Crivitz, den 7. November 2022 Hagenow, den 
 
 
 
__________________________________ ____________________________ 
Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes Amt Hagenow-Land für 
Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg GmbH die Gemeinde Hoort 
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2 Ausgangsdaten 

2.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Hoorter Brunnenbau GmbH ist ein ortsansässiges Unternehmen, das 2007 gegründet 

wurde. Aufgrund der engen regionalen Verbundenheit und des lokalen Arbeitskräftepotenzials 

hat sich das Unternehmen innerhalb der Gemeinde Hoort entwickelt.  

Der Bestandsbetrieb befindet sich mit seinen baulichen Anlagen innerhalb der Ortslage Hoort. 

Zur Anpassung der baulichen Strukturen an die betriebliche Entwicklung ist die Errichtung einer 

Maschinenlagerhalle mit Büroräumen, Stellplätzen und die Bereitstellung von Mitarbeiterpark-

plätzen erforderlich. Innerhalb der Ortslage ist diese Erweiterung räumlich und auch strukturell 

aufgrund der umliegenden Wohnbebauung nicht möglich. Das Unternehmen beabsichtigt je-

doch, seinen Betriebsstandort in der Gemeinde Hoort beizubehalten und zu entwickeln. 

Ziel der vorliegenden Planung ist die Standortverlegung des Betriebs der Hoorter Brunnenbau 

GmbH innerhalb der Gemeindegrenzen von Hoort. Nordöstlich der Ortslage Hoort befindet sich 

der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VB–Plan) Nr. 1 „Sondergebiet, 

Junghennenanlage Hoort“. Durch die Erschließung der Junghennenanlage sind die angrenzen-

den Flächen bereits verkehrlich erschlossen. Aus diesem Grund sollen die Betriebsflächen der 

Hoorter Brunnenbau GmbH im nördlich direkt angrenzenden Bereich errichtet werden. 

Aufgrund der mit dem Eingriff verbundenen Neuversiegelung von Flächen stellt das Vorhaben 

im Sinne des § 12 NatSchAG - Naturschutzausführungsgesetz - Gesetz zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Mecklenburg-Vorpommern) einen erheblichen Eingriff dar, der in 

die Gestalt von Grundflächen eingreift und damit die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

erheblich beeinträchtigt. Nach § 13 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 

erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden sowie un-

vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege auszugleichen, zu ersetzen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. 

Zur Darstellung der Eingriffe und den daraus abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen wird ein 

Landschaftspflegerischer Begleitplan erarbeitet. 

 

2.2 Standort 

Der Geltungsbereich (rot in nachfolgender Abbildung 1) des Vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ liegt in der Gemeinde 

Hoort, Amt Hagenow-Land, im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Der Geltungsbereich umfasst 
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eine Fläche von insgesamt 20.114 m² und nimmt Teilflächen der Flurstücke 18, 21 und 22 in 

der Flur 2, Gemarkung Hoort (Gemarkungsnummer 0908) ein.  

 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (rote Linie) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde Hoort – Amt 
Hagenow Land. M 1: 25.000. 

Das Plangebiet befindet sich in der Landschaftszone 5 „Vorland der Mecklenburgischen Seen-

platte“, der Großlandschaft 50 „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“ und der Land-

schaftseinheit 500 „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“. 

Der Geltungsbereich des VB-Plans liegt außerhalb von internationalen und nationalen Schutz-

gebietsgrenzen. 
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2.3 Das Bauvorhaben und Charakterisierung der Baufläche 

Art der baulichen Nutzung: 

Die Fläche des Geltungsbereichs (schwarz gestrichelte Linie in Abbildung 2 auf der folgenden 

Seite wird derzeit ackerbaulich genutzt. Um den Betrieb der Horter Brunnenbau GmbH in der 

Gemeinde zu halten, soll auf dieser Fläche im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ die Möglichkeit 

der Errichtung einer Halle zur Aufbewahrung und Wartung von Maschinen und Geräten, zur 

Lagerung und Montage von Baukomponenten sowie auch zur Lagerung von Agrarprodukten 

geschaffen werden. In dieser Halle sollen ebenfalls Büro- und Sozialräume untergebracht wer-

den.  

Weiterhin ist im südlichen Plangebiet eine Remise für Kraftfahrzeuge sowie eine witterungs-

unabhängige Lagerung, Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender 

Stoffe geplant. Außerdem ist geplant, Flächen für folgende Nutzungen zu befestigen: 

- Lagerflächen zur Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender 

Stoffe (Erde, Sand), 

- befestigte Arbeitsflächen, Zufahrten und Nebenanlagen. 

Ebenfalls sind gem. § 11 BauNVO und § 1 Abs. 1 u. 4 BauGB folgende Anlagen und Einrich-

tungen zulässig: 

- Fahrzeugwaagen, Tankanlage zur Betankung des betriebseigenen Fahrzeug- und Ma-

schinenparks, 

- Flächen / Anlagen für die Regenwasserrückhaltung / -beseitigung, 

- Wasserversorgungsanlagen. 

 

Maß der baulichen Nutzung: 

Die Grundfläche I (GR I) mit maximal 3.700,00 m2 wird als Fläche für die Überbauung mit 

Gebäuden und ortfesten Anlagen festgesetzt. Die Grundfläche II (GR II) wird mit 11.000,00 m2 

festgesetzt. Sie ist für die Anlage befestigter und teilbefestigter Lager- und Erschließungsflä-

chen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Art der Grundstücksnutzung sind Nutzungen 

vorgesehen (Tabelle 2 und Abbildung 2), wie Verkehrsflächen für Transportfahrzeuge und 

Stellplätze, ein Einfahrtsbereich zum Ein- und Ausfahren der Fahrzeuge sowie Grünflächen, um 

das Grundstück in die Landschaft einzubinden. 
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Abbildung 2: Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 
„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“. Sondergebiet Orange hinterlegt, in helle-
rem Grün und gepunktet private Grünflächen, entlang der westlichen, nördlichen und östlichen 
Grenze in dunklerem Grün die Fläche für die geplante Feldhecke sowie im Süden Sicherung der 
vorhanden Baumreihe, in Blau (Orange hinterlegt) die Baugrenzen, in Blau (Grün hinterlegt) die 
Versickerungsmulden. (Kartengrundlagen: WMS Geodaten M-V, VB-Plan Nr. 5 - Planzeichnung – 
Teil B, Stand Vorentwurf) M 1: 1.500. 

 

Tabelle 1:  Geplante Nutzungen des Plangebiets gem. Begründung zum VB-Plan Nr. 5 „Sonstiges 
Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“. 

Geplante Flächennutzung Fläche (m2) 

GR I max.  
geplantes Gebäude (Halle) 

3.700,00 
Remise (Parkfläche für Pkw) 

GR II max. 
Verkehrsfläche 

11.000,00 
Parkfläche für Lkw 
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Geplante Gebäude 

Die Grundfläche der Halle, innerhalb der GR I, ist ca. 3.200,00 m2 (ca. 80 x 40 m) groß. In der 

Halle sollen Büros für die Mitarbeiter, Sozialräume sowie Räume für die Anlagen und Maschinen 

untergebracht werden. In der Halle entstehen ebenfalls Räume zur Aufbewahrung und War-

tung von Maschinen und Geräten sowie zur Lagerung von Agrarprodukten. Im südlichen Plan-

gebiet ist innerhalb des Baufensters eine Remise für Fahrzeuge sowie eine witterungsunab-

hängige Lagerung, Aufbewahrung und Zwischenlagerung nicht wassergefährdender Stoffe ge-

plant. 

Für Gebäude im Geltungsbereich wird eine Traufhöhe von maximal 6,20 m festgesetzt. Die 

entsprechende Hallenhöhe ist notwendig, um neben der Lagerung von Geräten und Maschinen 

innerhalb der Halle auch Wartungsarbeiten und maschinelle Arbeitsvorgänge abwickeln zu 

können. 

Im sonstigen Sondergebiet (SO) gilt die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, 

nach der bei offener Bauweise Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.  

Verkehrsflächen und Stellplätze 

Für die Belegschaft sind 15 Stellplätze für Pkw innerhalb der Grundfläche I geplant. Sechs 

Stellplätze für Lkw werden im Bereich der Grundfläche II angeordnet und dienen als Abstell-

flächen für Betriebsfahrzeuge. Die Pkw-Stellplätze sind mit jeweils einer Größe von 4,55 m x 

2,50 m überwiegend im Süden des Grundstücks unter einer Remise vorgesehen. Die Stellplätze 

für die Lkw sind jeweils ca. 16,00 m x 3,00 m groß und werden überwiegend im Norden des 

Grundstücks angeordnet. Sollte eine Tankanlage errichtet werden, ist für diese eine Abfüllflä-

che vorzusehen, die Anforderungen der TRwS7811 sind zu beachten.  

Grünflächen 

Auf dem Grundstück sind Bereiche für Grünflächen vorgesehen. Die Eingrünungsfläche mit 

2.520,00 m2 entlang der Grenzen des Geltungsbereiches im Westen, Norden und Osten sowie 

die bestehende Baumreihe entlang des südlich verlaufenden Wirtschaftsweges, die in den Gel-

tungsbereich mit einer Breite von 6 m als Fläche „mit Bindungen für Bepflanzungen und für 

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buch-

stabe b BauGB) einbezogen wird. 

 
1 TRwS 781 – Technische Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) - Tankstellen für Kraftfahrzeuge und 

Merkblatt "Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff und Biodiesel in der Landwirtschaft mit einem Jahresver-

brauch von maximal 40.000 l - wasserwirtschaftliche Anforderungen“ - Bayern - 
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Weiterhin wird eine private Grünfläche mit 620,00 m2, die sich an der Zufahrt zum Betriebs-

gelände befindet, festgesetzt.  

Versickerungsmulden 

Zur sachgerechten Ableitung des anfallenden, gering belasteten Oberflächenwassers sind im 

Gebiet zwei Versickerungsmulden mit einer Größe von insgesamt 1.815,00 m2 anzulegen (Ab-

bildung 2). Eine Versickerungsmulde ist im Osten des Grundstücks, eine weitere Versicke-

rungsmulde im Westen des Grundstücks geplant. 

Die flach auszubildenden Mulden sollen eine maximale Tiefe von 0,80 m aufweisen. Die im VB-

Plan als „Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Was-

serabflusses“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) festgesetzten Versickerungsmulden sind naturnah 

anzulegen. 

Schmutzwasser 

Schmutzwasser ist in einer abflusslosen Sammelgrube mit einer Größe von mindestens 

8,00 m³ zur Abfuhr zu einer zentralen Abwasserbehandlung zu sammeln. Die Schmutzwasser-

grube befindet sich im Bereich der GR II. 

Versorgung und Nutzung der Infrastruktur 

Die Stromversorgung wird über das vorhandene Netz sichergestellt. Die Wärmeversorgung der 

Büro- und Sozialräume soll über eine Wärmepumpe sichergestellt werden. Im Bereich der na-

hegelegenen Junghennenanlage ist eine Frischwasserversorgung vorhanden. Die Versorgung 

von Büro- und Sozialräumen kann über vorhandene Leitungen sichergestellt werden. 

Vorbeugender Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung für das Plangebiet wird im Rahmen des nachfolgenden Baugeneh-

migungsverfahrens sichergestellt. Es ist vorgesehen, einen Hydranten für die Feuerwehr gut 

erreichbar und im Zufahrtsbereich der Anlage anzuordnen. Der Vorhabenträger hat sicherzu-

stellen, dass der Hydrant eine Löschwassermenge von 96 m³/ h für einen Zeitraum von drei 

Stunden vorhält.  

Eine Feuerwehrzufahrt ist im Bereich der Grundstückszufahrt vorhanden. Aufstellflächen für 

Löschfahrzeuge sind im Bereich der Hof- und Platzflächen im ausreichen Maße gegeben.  
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3 Erhebliche Eingriffe 

Biotoptypen, Arten und Lebensgemeinschaften 

Die Zuordnung der Biotoptypen erfolgt gemäß Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 

und FFH-Lebensraumtypen in M-V (LUNG MV, 2013). Als Datengrundlagen dient eine Gelän-

debegehung, die am 7. Juli 2022 durch Frau Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes von der Ingenieur-

büro Prof. Dr. Oldenburg GmbH durchgeführt wurde sowie die Auswertung von Luftbildern 

und diversen Kartenwerken. 

Die im Geltungsbereich sowie im direkten Umfeld erfassten Biotoptypen sind der folgenden 

Abbildung 3 sowie der zugehörigen Tabelle 2 zu entnehmen. 

 
Abbildung 3: Erfasste Biotoptypen im Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 der Gemeinde Hoort. 

M 1: 5.000. 
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Der Geltungsbereich sowie dessen Umfeld unterliegt der intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung. Dies stellt sich auch in den erfassten Biotoptypen dar. 

 

Tabelle 2: Liste der wesentlichen Biotoptypen und Nutzungen mit Angabe der Wertstufe und des je-
weiligen Schutzstatus (aus HzE 2018) im Plangebiet sowie dessen direktem Umfeld. 

Code (Nr. gem. 
LUNG 2013) 

Biotoptyp2 Wertstufe3 
Schutzstatus 

nach NatSchAG M-V 

BFX (2.2.1) 
Feldgehölz aus überwiegend heimischen 
Baumarten 

3 §20 

BR (2.6) Baumreihe, lückige Baumreihe (BRL, 2.6.3) - §19 

FG (4.5) Graben 1 - 

AC (12.1) Acker (intensiv genutzt) 0 - 

ODT (14.5.5) Tierproduktionsanlage 0 - 

OVU (14.7.3) Wirtschaftsweg, nicht- oder teilversiegelt 0 - 

 

Das Plangebiet des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ 

befindet sich nördlich, fast unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“ (Biotoptyp ODT) auf 

einer intensiv genutzten Ackerfläche (AC). Zwischen diesen beiden Nutzungen befindet sich 

ein Wirtschaftsweg (OVU), der von einer Baumreihe (BR) gesäumt ist und die beiden Plange-

biete von der Kreisstraße (K30) kommend erschließt. Der Wirtschaftsweg ist von der Einfahrt 

zur Junghennenanlage bis zur Kreisstraße geschottert worden.  

Die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ackerbaulich genutzt, östlich des Plan-

gebietes wird Rollrasen angebaut, hier befindet sich ein Graben (FG) innerhalb der Ackerfläche. 

Die beiden VB-Plangebiete befinden sich an einer Kreuzung von zwei Wirtschaftswegen (OVU). 

Diese sind teils mit Baumreihen (BR) gesäumt. Auch nordwestlich des Plangebietes verläuft 

eine lückige Baumreihe, die zwei Ackerflächen voneinander trennt. Südlich der Junghennen-

anlage befinden sich zwei Feldgehölze (BFX, Kiefer), die als gesetzlich geschützte Biotope ein-

gestuft sind.  

Die nächstgelegene Ortschaft ist Hoort im Westen des Plangebietes in circa einem Kilometer 

Abstand. Östlich führt der Erschließungsweg in ein größeres Waldgebiet. 

 

 
2 Zur Definition der Biotoptypen siehe „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebens-

raumtypen“ (LUNG 2013) 
3 Einstufung der Biotope gemäß „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (HzE 2018), 

Anlage 3, (– Biotoptyp ist nicht in der Anlage 3, HzE 2018 enthalten). 
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Eingriffe finden im Bereich der Ackerfläche statt. Die vorhandenen Gehölze entlang des Er-

schließungsweges werden erhalten. Im Rahmen der Eingriffsregelung und der Gestaltung des 

Betriebsstandortes ist die Neupflanzung von Gehölzen im Geltungsbereich geplant. Die Versi-

ckerungsmulde soll als naturnaher Graben gestaltet werden. 

Bei der Geländebegehung am 07.07.2022 durch Frau Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes von der 

Ingenieurbüro Prof. Dr. Oldenburg GmbH sind im Plangebiet keine gemäß § 30 BNatSchG 

gesetzlich geschützten Biotope vorgefunden worden. Gemäß Kartenportal Umwelt (LUNG MV, 

Abfrage 08/2022) befinden sich im Plangebiet keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 20 

NatSchAG M-V. Südlich des Plangebietes befinden sich zwei Feldgehölze (Kiefer), die durch die 

Forstbehörde als Wald deklariert sind. (LUNG M-V, Abfrage 08/2022)  

Der südlich des Plangebietes angrenzende Wirtschaftsweg ist von Baumreihen gesäumt. In 

Richtung Westen zur Kreisstraße wurde eine Allee neu angepflanzt. Beide Landschaftsbestand-

teile sind nach § 19 NatSchAG (§ 29 BNatSchG) gesetzlich geschützt. Für den 6 m breiten Teil 

der Baumreihe innerhalb des Geltungsbereichs erfolgt die Festsetzung als Fläche zur Erhaltung 

von Bäumen und Sträuchern (Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB). 

Der Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffel-

halle ist nicht durch Schutzgebietsflächen überlagert. 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines regelmäßig genutzten Nahrungs- und Ruhegebietes von 

Rastgebieten verschiedener Klassen mit der Einstufung mittel bis hoch – Stufe 2. (Kartenportal 

Umwelt, LUNG MV, Abfrage 10/2022) Dieses Gebiet ist 1.415 ha groß und wird im Südwesten 

begrenzt durch die Straße L092 sowie im Osten durch den zwischen den Ortschaften Hoort 

und Uelitz gelegenen Wald. Das Plangebiet befindet sich im östlichen Randbereich des Rast-

gebietes nahe dem Wald. Aufgrund der vorhandenen Strukturen am Standort (Baumreihe, 

Wirtschaftsweg, Junghennenanlage) weist das Plangebiet keine besondere Eignung als Rast-

gebiet auf, da diese Strukturen von Rastvögeln aufgrund des Störpotentials und des Prädato-

rendrucks in der Nähe von Gehölzstrukturen, gemieden werden.  

 

Bei Umsetzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 der Gemeinde Hoort wird in-

tensiv genutzter Acker (AC) überbaut, welcher nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ 

(2018) mit der Wertstufe 0 (weniger wertvoll für den Arten- und Biotopschutz) zu bewerten 
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ist. Die Zufahrt in das Plangebiet soll durch eine bestehende Lücke in der Baumreihe erfolgen. 

In Gehölze wird somit nicht eingegriffen. 

Spezieller Artenschutz: 

Der Geltungsbereich befindet sich direkt angrenzend an den Wirtschaftsweg zur direkt südlich 

gelegenen Junghennenanlage Hoort und somit an einem durch Störpotential und Bebauung vor-

belasteten Standort. Die in Anspruch genommene Fläche wird intensiv ackerbaulich genutzt und 

ist daher weniger wertvoll für Arten und Lebensgemeinschaften. In Gehölzbestand wird nicht 

eingegriffen. Im Sinne eines worst-case-Ansatzes ist davon auszugehen, dass Offenlandbrüter 

der Avifauna durch das Vorhaben betroffen sind. Bei der Einhaltung folgender Regelungen: 

 Baufeldfreimachung auf dem Acker in der Zeitspanne vom 15.08. bis 15.03. eines Jah-

res, mit direkt anschließendem Baubeginn bzw. alternativ Absuchen der Vorhabensflä-

che nach Nistplätzen durch fachkundige Personen  

ist im Zusammenhang mit den geplanten baulichen Maßnahmen keine artenschutzrechtliche 

Betroffenheit zu erkennen. 

Schutzgut Boden 

Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist von einer 

beeinträchtigten Bodensituation auszugehen.  

Der Vorhabenstandort befindet sich in der Einheit 9, einem Sand-Braunerde Gebiet, mit Sander-

sanden und ohne Grundwassereinfluss, eben bis kuppig. (WMS SERVER LUNG M-V Geologie in 

Übersichten, Abfrage 06/2021). Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, in dem die 

Schutzwürdigkeit des Bodens von mittel bis hoch eingestuft wird. (GLRP WM, 2008 Textkarte 4).  

Im Zuge der geplanten Maßnahmen zur Errichtung der Lagerhalle mit der erforderlichen Be-

festigung der Verkehrsflächen auf dem Betriebsgelände kommt es zu einer zusätzlichen Ver-

siegelung von Boden. Für die Umsetzung der Vorhaben im Plangebiet wird gemäß Tabelle 1 

in Kapitel 2.4.2 maximal eine Fläche von 3.700 m² (GR I) + 11.000 m² (GR II) = 14.700 m² 

Boden neu versiegelt.  

Schutzgut Wasser 

Die Vorhaben sind auf einem neu zu erschließenden Standort auf intensiv genutztem Acker 

geplant. Oberflächengewässer sind nicht durch Überbauung betroffen. 

Es findet ein Eingriff in die Grundwasserneubildung statt, da Flächen auf maximal 14.700 m² 

Boden neu versiegelt werden. 
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Das auf den versiegelten Flächen anfallende unbelastetes Niederschlagswasser wird in Versi-

ckerungsmulden geleitet. Diese sollen naturnah gestaltet werden, siehe Kapitel 2.3. Das auf 

dem Betrieb anfallende Abwasser wird in einer abflusslosen Grube gesammelt und bei Bedarf 

in die örtliche Kläranlage verbracht.  

Schutzgut Klima/Luft 

Die auf das Schutzgut Klima/Luft einwirkenden Beeinträchtigungen sind: 

- Veränderung lokalklimatischer Verhältnisse, Verlust der Ausgleichsfunktion, 

- Beeinträchtigung des Luftaustausches und  

- Beeinträchtigung der Luftqualität und Schadstoffeintrag 

Die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft beziehen sich vor allem auf den Verlust 

von Vegetationsfläche und die Zunahme der Flächenversiegelung. Durch Vegetationsverluste 

und Flächenversiegelungen wird die Luftregeneration beeinträchtigt und die Rückstrahlungs-

werte erhöht. Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens geht Ackerfläche verloren. In Gehölz-

bestände wird nicht eingegriffen, eine erhebliche Beeinträchtigung der kleinklimatischen Ver-

hältnisse ist nicht abzuleiten. Beeinträchtigungen des Luftaustausches werden nicht verur-

sacht, da ein bereits durch das Gebäude der Junghennenanlage Hoort vorbelasteter Standort 

genutzt wird.  

Die Eingriffe liegen, bezogen auf die lokalklimatischen Verhältnisse, unter der Erheblichkeits-

schwelle.  

Schutzgut Landschaft 

Das geplante Betriebsgelände der Hoorter Brunnenbau GmbH befindet sich laut Textkarte 8 des 

GLRP WM 2008 in einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbil-

des sowie laut Textkarte 9, in einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des 

Landschaftsbildes. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes angrenzend an den Geltungsbereich des VB-Plans Nr. 1 

„Sondergebiet, Junghennenanlage Hoort“ wird der Eingriff in das Landschaftsbild möglichst 

geringgehalten sowie eine Zersiedelung der Landschaft vermieden.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kultur- und Sachgüter sind Objekte mit besonderer kultureller, historischer oder ästheti-

scher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Objekte, die einen besonderen materiellen Wert 

besitzen, gemeint.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter können sich Auswirkungen 
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insbesondere anlagenbedingt durch die Flächeninanspruchnahme ergeben.  

Im Plangebiet und auch in dessen weiteren Umfeld kommen gemäß Kartenportal Umwelt 

(LUNG M-V, Abfrage 09.2022) keine Denkmale inklusive Bodendenkmale vor.  

Die nächstgelegenen Denkmale befinden sich in den Ortschaften Sülstorf, nördlich, und Kraak, 

südlich des Plangebietes in Form von Backsteinkirchen. (Kartenportal Umwelt, LUNG M-V, Ab-

frage 08/2022) Aufgrund der Art und Ausmaße des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 

„Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ wird auch keine indirekte Wirkung 

auf die Baudenkmale erwartet.  

Generell ist das Denkmalschutzgesetz M-V (insbes. § 11 DSchG M-V) vom 6. Januar 1998 

einzuhalten. Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig neue archäologische Funde 

und Fundstellen entdeckt werden. Wenn bei den Erdarbeiten Funde oder ungewöhnliche, auf-

fällige Bodenverfärbungen oder Einlagerungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die von 

nicht selbstständig erkennbaren Bodendenkmalen hervorgerufen worden sind / sein können, 

entdeckt werden, ist die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich zu infor-

mieren und der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauf-

tragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V, mindestens jedoch für fünf Werk-

tage ab Zugang der Anzeige, für die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu 

erhalten. 

4 Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Zur Bearbeitung der Eingriffsregelung wurde der Einfluss des Vorhabens auf den Bestand im 

Nahbereich der geplanten Baumaßnahme bewertet. Zur Bewertung des Eingriffs wurden die 

Planunterlagen aus dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ sowie die Biotoptypenkartierung (Kartenportal Umwelt Meck-

lenburg-Vorpommern) zugrunde gelegt. Eine Besichtigung der von dem Vorhaben betroffenen 

Flächen sowie der Umgebung wurde am 7. Juli 2022 durch Frau Dipl.-Ing. (FH) Jana Dierkes 

von der INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH durchgeführt. 

4.1 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes 

Ermittlung des Biotopwertes und des Lagefaktors 

Die Umsetzung des Sondergebietes ist auf landwirtschaftlich intensiv genutzter Ackerfläche 

geplant. Dem Biotoptyp Acker (AC) mit der Wertstufe 0 ist ein durchschnittlicher Biotopwert 

von 1 minus dem Versiegelungsgrad der Fläche zuzuordnen (Quelle: „Hinweise zur Eingriffs-

regelung M-V“, 2018). 
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Das Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung (unmittelbare 

Wirkungen) wird gemäß den Hinweisen zur Eingriffsregelung M-V, 2018, anhand der betroffe-

nen Fläche, deren durchschnittlichem Biotopwert und einem Lagefaktor ermittelt. Da sich die 

Eingriffsflächen in weniger als 100 m Abstand zu den Störfaktoren einspurig ausgebaute Er-

schließungsstraße mit Ausweichbuchten und Anbindung zur K 30 (Hauptstraße) sowie auch 

zur Junghennenanlage Hoort (Tierproduktionsanlage) befinden, wird der Lagefaktor gem. HzE 

2018, Kap. 2.2 mit 0,75 angesetzt, siehe folgende Tabelle 3. 

 
Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 

(unmittelbare Wirkungen) 

Tabelle 3: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung/ -veränderung nach 
„Hinweise zur Eingriffsregelung M-V“ (HzE 2018). 

Biotoptyp mit Wertstufe 
(gem. Anl. 3, HzE 2018) 

Betroffene 
Fläche (m²) 

Durch-
schnittlicher 
Biotopwert 

Lage-
faktor 

Eingriffsflächenäquivalent 
für Biotopbeseitigung/ -
veränderung (m² EFÄ) 

12.1 Acker (AC), Wertstufe 0 14.700,00  1,0 0,75 11.025,00 

Summe EFÄ für Biotopbeseitigung in m²:  11.025,00 

 

Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigungen von Biotopen 

(mittelbare Wirkungen) 

In der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope können mittelbar beeinträchtigt werden (Funkti-

onsbeeinträchtigung), d.h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich 

geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, 

ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen. Da die Beeinträch-

tigung mit der Entfernung vom Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, 

denen als Maß der Funktionsbeeinträchtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird. (HzE M-V, 2018) 

Bei dem Vorhabentyp des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet 

Geothermie- und Kartoffelhalle“ handelt es sich gemäß Anlage 5, HzE M-V 2018 um ein „In-

dustrie- und Gewerbegebiet“, sodass der Wirkbereich für die Wirkzone I mit 50 m Abstand 

vom Eingriffsort und der Wirkbereich für die Wirkzone II mit 200 m Abstand vom Eingriffsort 

angenommen wird. 

Tabelle 4: Wirkzonen mit Angabe der Wirkfaktoren gem. „Hinweise zur Eingriffsregelung M-V“ (HzE 
2018). 

Wirkzone Wirkfaktor Wirkbereich 

I 0,5 50 m 

II 0,15 200 m 
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Innerhalb der Wirkzone II befindet sich ein Feldgehölz aus überwiegend heimischen Gehölzen 

(Kiefer) (Quelle: WMS Server MV Biotope des LUNG M-V), siehe dazu folgende Abbildung 4. 

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Wirkbereiche der mittelbaren Wirkungen des Eingriffes nach HzE 2018 
sowie der darin liegenden Biotope (hier Feldgehölz, Kiefer) ab einer Wertstufe von 3. 
Verändert nach GDI-MV (DOP40) und WMS-Server des LUNG MV Biotope. M 1: 5.000 
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Tabelle 5: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für mittelbare Wirkungen nach „Hinweise zur Ein-
griffsregelung M-V“ (HzE 2018). 

 

Es liegen keine weiteren Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 innerhalb der beiden Wirkzonen. 

 

Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Die teil- bzw. vollversiegelte Fläche ist gem. HzE 2018 biotopunabhängig zu berücksichtigen, 

siehe dazu folgende Tabelle 6. 

 

Tabelle 6: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Versiegelung und Überbauung nach „Hinweise 
zur Eingriffsregelung M-V“ (HzE 2018). 

Teil-/Vollversiegelte Fläche in m² 
Zuschlag für Teil-
/ Vollversiegelung 
bzw. Überbauung 

Eingriffsflächenäquivalent für 
Teil-/ Vollversiegelung bzw. 

Überbauung (m² EFÄ) 

Teilversiegelung:  - 0,2 - 

Vollversiegelung: 14.700,00 0,5 7.350,00 

Summe EFÄ für Teil-/ Vollversiegelung in m²:  7.350,00 

 

4.2 Zusammenstellung des Kompensationsbedarfs 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf für das geplante Vorhaben ergibt sich aus der 

Summe der unter Punkt 4.1 ermittelten Eingriffsflächenäquivalenten (EFÄ). 

 EFÄ für Biotopbeseitigung/ -veränderung: 11.025,00 m² 

+ EFÄ für Funktionsbeeinträchtigungen: 1.674,99 m² 

+ EFÄ für Teil-/ Vollversiegelung bzw. Überbauung: 7.350,00 m² 

= Multifunktionaler Kompensationsbedarf (EFÄ): 20.049,99 m² 
 

Biotoptyp mit Wertstufe 
(gem. Anl. 3, HzE 2018) 

Betroffene Fläche x 
Biotopwert 

Faktor 
Wirkzone I:0,5 

Wirkzone II:0,15 

Eingriffsflächenäquivalent 
für mittelbare Wirkungen 

(EÄF) 

BFX, Feldgehölz aus über-
wiegend heimischen Ge-
hölzen (Kiefer) 

3.722,19 m² x 3 0,15 1.674,99 m² 

Summe EFÄ für mittelbare Wirkungen in m²: 1.674,99 m² 
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5 Geplante Maßnahmen für die Kompensation 

5.1 Anlage einer Feldhecke 

Das Plangebiet wird durch die Anlage einer freiwachsenden Feldhecke innerhalb des Geltungs-

bereichs des VB-Plans in die Landschaft eingebunden, siehe nachfolgende Abbildung 6. Die 

Hecke wird Teilflächen der Flurstücke 18, 21 und 22 in der Flur 2, Gemarkung Hoort in An-

spruch nehmen, 360 m lang und 7 m breit sein. Sie befindet sich ebenso wie die Eingriffsfläche 

in der Landschaftszone 5 – Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte. Durch die Anlage der 

Hecke werden struktureiche Habitate geschaffen und es erfolgt eine weitere Einbindung des 

Vorhabens in das Landschaftsbild in den Richtungen West, Nord und Ost. 

 
Für die Anerkennung der Maßnahme werden folgende Vorgaben erfüllt: 

Die Feldhecke ist nicht auf wertvollen offenen Trockenstandorten (Karte III, Punkt 6.1 GLRP 

WM) und nicht an einer öffentlichen Straße geplant. Die wirtschaftliche Nutzung der Feldhecke 

ist ausgeschlossen. 

Die Feldhecke wird mit einer Breite von 7 m angelegt. Die Reihenanzahl beträgt 3 Reihen mit 

insgesamt 3 m Breite. Es wird beidseitig ein Saum mit einer Breite von jeweils 2 m vom Stamm-

fuß der Gehölze angelegt. Es wird folgendes Pflanzschema angewandt.  

 

 

Die Sträucher werden im Verband 1,0 m x 1,5 m gesetzt. Alle 15 bis 20 m wird ein Baum in 

der mittleren Reihe gepflanzt. Die Bäume sind mit einem Zweibock zu sichern. Es sind stand-

ortheimische Gehölzarten aus möglichst gebietseigener Herkunft zu verwenden, mindestens 

fünf Straucharten und zwei Baumarten aus folgender Liste:  
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Tabelle 7: Zu verwendende Gehölzarten und -qualitäten (gem. HzE M-V 2018, Anlage 6). 

 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 

Die Anpflanzung ist zum Schutz vor Wildverbiss bzw. mechanische Beschädigung durch Fahr-

zeuge mit einem Wildschutzzaun (Knotengeflecht, Höhe 1,60 m) einzuzäunen. Dieser Knoten-

geflechtzaun wird, bei entsprechender Bestandsentwicklung, ebenso wie die Verankerung der 

Bäume, nach fünf Jahren entfernt. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pfle-

gen, insbesondere in den ersten drei Jahren ist eine intensive Anwuchspflege inklusive Bewäs-

serung (wenn notwendig) durchzuführen. Als Absperrung gegen die angrenzende landwirt-

schaftliche Nutzung ist die Hecke spätestens im Zusammenhang mit dem Zaunrückbau durch 

Feldsteine abzugrenzen. 

Der Saum ist über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich mindestens einmal nach dem 15.07. 

des jeweiligen Jahres zu mähen. Bei Ausfall sind die Bäume gleichwertig zu ersetzen. Die 

Sträucher sind bei Ausfall von mehr als 10 % nachzupflanzen. 

Vorgaben zur Unterhaltungspflege: 

Die Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes beschränken sich auf seitliche Schnittmaßnahmen, 

um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Ein Auf den Stock setzen ist nicht erlaubt. 

 

Baum Pflanzqualität 

Hainbuche (Carpinus betulus) HSt. Stammumfang 12/14 

Spitz-Ahorn (Acer platanoides) HSt. Stammumfang 12/14 

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) HSt. Stammumfang 12/14 

Winter-Linde (Tilia cordata) HSt. Stammumfang 12/14 

Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) HSt. Stammumfang 12/14 

Eberesche (Sorbus aucuparia) HSt. Stammumfang 12/14 

Wildapfel (Malus communis) HSt. Stammumfang 12/14 

Gewöhnliche Felsenbirne (Amelanchier ovalis) HSt. Stammumfang 12/14 

Strauch Pflanzqualität 

Feld-Ahorn (Acer campestre)  Hei 150/175 

Gemeine Hasel (Corylus avellana) v.Str. 60/100 

Gemeine Schlehe (Prunus spinosa) v.Str. 60-100 

Gemeiner Weißdorn (Crataegus monogyna) v.Str. 60-100 

Hunds-Rose (Rosa canina) v.Str. 60-100 

Kornelkirsche (Cornus mas) v.Str. 60-100 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) v.Str. 60-100 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) v.Str. 60-100 
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Abbildung 5: Kompensationsmaßnahme Anlage einer Feldhecke (Rot umrahmt, Grün gefüllt) in der 
Gemarkung Hoort, Flur 2, div. Flurstücke (Kartengrundlage: GDI MV (WMS MV DOP und 
MV_ALKIS), M 1: 1.500. 

 

Sicherung der Maßnahme: 

Die Anlage der Feldhecke ist auf den Eingriffsflurstücken geplant. Die Sicherung der Maßnahme 

erfolgt durch die Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
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5.2 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Für den verbleibenden Kompensationsbedarf sind weitere Maßnahmen erforderlich. Diese be-

finden sich derzeit in Abstimmung. 

 

5.3 Wertigkeit der Kompensationsmaßnahmen 

Gemäß den „Hinweisen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (HzE 2018) ist für 

die Kompensationsmaßnahmen ebenso wie für den Eingriff ein Flächenäquivalent zu ermitteln. 

Der Wert einer der Maßnahme wird aus der Maßnahmenfläche (Bezugsfläche für Aufwertung) 

und dem Kompensationswert gem. HzE 2018, Anlage 6, Maßnahmenblätter ermittelt. Der 

Kompensationswert einer Maßnahme setzt sich wie folgt zusammen: 

  Grundbewertung 
 + Zusatzbewertung 
 + Entsiegelungszuschlag 
 + Lagezuschlag 
 = Kompensationswert 

Der geplanten Maßnahme sind gemäß den „Hinweisen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vor-

pommern“, Anlage 6 (HzE 2018) folgende Kompensationswerte zuzuweisen: 

 

Tabelle 8: Ermittlung und Begründung des Kompensationswertes der Maßnahmen: Anlage einer 
Feldhecke gem. HzE 2018. 

Bewertung, Zuschläge, Faktoren Begründung 

Grundbewertung 2,5 Gem. Maßnahmenblatt zu Maßnahme 2.21 

Zusatzbewertung - 
Gem. Maßnahmenblatt zu Maßnahme 2.21 (HzE 2018, An-
lage 6) keine Zuschläge möglich. 

Entsiegelungszuschlag - Die Maßnahme ist auf unversiegelten Flächen geplant. 

Lagezuschlag  - 
Maßnahme liegt nicht in einem Schutzgebiet und dient nicht 
einem FFH-LRT 

Kompensationswert 2,5  

 

Störquellen, die die Kompensationsmaßnahme beeinträchtigen und damit deren Funktionsfä-

higkeit vermindern, werden durch einen Leistungsfaktor berücksichtigt. Die geplante Maß-

nahme liegt innerhalb des Geltungsbereiches des VB-Plans Nr. 5. Ein Leistungsfaktor von 0,5 

gem. Anlage 5, HzE 2018 ist anzusetzen. 
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Das Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) ergibt sich aus der multiplikativen Verknüpfung 

der ermittelten Flächen, Werte und Faktoren, siehe dazu folgende Tabelle 9. 

Tabelle 9: Ermittlung des Kompensationsflächenäquivalentes der geplanten Maßnahmen gem. 
HzE 2018. 

Kompensationsmaßnahme 
Fläche 
[m²] 

Kompen-
sationswert 

Leistungs-
faktor 

Kompensationsflächen-
äquivalent (KFÄ) 

M1 Anlage einer Feldhecke 
(HzE: Maßnahme 2.22) 
Gemarkung Hoort, Flur 2, 
Flurstücke 18, 21 und 22 

360 x 7,0 
= 2.520,00 

2,5 0,5 3.150,00 m² 

Das Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) für die Einbindung des Betriebsgeländes der Ge-

othermie- und Kartoffehalle durch eine Feldhecke beträgt 3.150 m² in KFÄ. 

 

6 Gesamtbilanzierung der Eingriffe und der Kompensationsmaßnahmen 

Die Gesamtbilanzierung erfolgt auf Grundlage des Vergleichs des Gesamtflächenäquivalentes, 

das für den Eingriff unter Kapitel 4 ermittelt wurde, mit dem für die geplante Ausgleichsmaß-

nahme unter Kapitel 5.2 ermittelten Kompensationsflächenäquivalent. Die Tabelle 10 stellt dies 

im Überblick dar. 

Tabelle 10: Bilanzierung der Flächenäquivalente für Bedarf und Planung zur Änderung der Kälber-
mastanlage. 

Kompensationsflächenäquivalent 
(aus Kap. 5.5, Tab. 10) 

Flächenäquivalent für 
multifunktionalen Kompen-

sationsbedarf (aus Kap. 4.2) 

Differenz aus Bedarf und 
Planung 

3.150,00 20.049,99 m² -16.899,99 m² 

Die auf Grundlage der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V 2018 ermittelten Eingriffe durch die 

Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans können durch Kompensationsmaßnah-

men vollständig ausgeglichen werden. 

Mit der zum derzeitigen Stand geplanten Feldhecke zur Einbindung des Plangebietes in die 

Landschaft reduziert sich der Kompensationsbedarf von 20.049,99 m² (EFÄ) auf rund 

16.900 m² (EFÄ). 

 
Die Maßnahmen zur Kompensation des verbleibenden Kompensationsbedarfs befinden sich 

derzeit in Abstimmung und werden in der folgenden Planungsphase in den LBP eingearbeitet. 
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7 Minimierung des Eingriffes und Vermeidungsmaßnahme 

Zur Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft, Boden 

und Wasser wurde der Standort direkt angrenzend an die Junghennenanlage Hoort gewählt. 

Eine Zersiedelung wird somit vermieden. Durch die gemeinsame Nutzung des Erschließungs-

weges werden eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme und Versiegelung auf ein Mindest-

maß begrenzt.  

Anfallendes gering belastetes Niederschlagswasser wird in innerhalb des Plangebietes liegende 

Versickerungsmulden geleitet und so dem natürlichen Wasserhaushalt wieder zur Verfügung 

gestellt. Hierdurch wird der Eingriff in das Schutzgut Wasser so gering wie möglich gehalten. 

Zur Minimierung des Eingriffs ist geplant, die Versickerungsmulden naturnah zu gestalten.  

Ein Befahren durch Baufahrzeuge sollte nur dort erfolgen, wo bereits Bodenabtrag stattgefun-

den hat. Weiterhin ist der vorhandene Mutterboden, der nicht versiegelt werden soll, vor über-

mäßiger Inanspruchnahme zu schützen. Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 

sind zu vermeiden (vgl. § 1 BBodSchG und § 1a BauGB). 

Für die Erschließung des neuen Betriebsstandort werden vorhandene Straßen und Wege ge-

nutzt. Die Überfahrt von dem Wirtschaftsweg auf den Betriebsstandort ist an einer bestehen-

den und damit gehölzfreien Durchfahrt vorgesehen. In Gehölze, die sich im Umfeld des Bau-

vorhabens befinden, wird nicht eingegriffen.  

Bei den Bauarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18.920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und die „Richtlinien für die Anlage von Straßen, 

Teil Landschaftspflege, Abschnitt: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren im 

Bereich von Baustellen (RAS-LP 4)“ anzuwenden.  

Dabei ist insbesondere zu beachten: 

- Schutz der oberirdischen Teile gegen mechanische Beschädigung wie Quetschungen 

oder Risse innerhalb des Wurzelbereichs (= Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m nach 

allen Seiten) durch Abzäunung.  

- Keine Verdichtung des Wurzelbereichs durch Befahren mit Fahrzeugen.  

Schutz der Wurzelbereiche: kein Auftrag, kein Abtrag, keine Aufgrabungen im Wurzelbereich. 

Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen des BNatSchG § 44 Abs. 1 wird die 

Baustelleneinrichtung außerhalb der Brutzeit der Avifauna, in dem Zeitfenster zwischen Mitte 

August und Mitte März, erfolgen. Die Baumaßnahmen sind zeitlich direkt anschließend zu be-

ginnen, sodass ein Brutgeschehen auf der Vorhabensfläche unterbunden wird. Alternativ ist 

eine Absuche der Vorhabensfläche durch fachkundige Personen möglich, um Brutvorkommen 
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auszuschließen und die Baustelleneinrichtung auch außerhalb dieses Zeitfensters durchzufüh-

ren. 

Als Vermeidungsmaßnahme der Beeinträchtigung der Fauna sollte die Baustelleneinrichtung 

außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Avifauna stattfinden. Es ergibt sich somit eine Reg-

lementierung des Beginns der Baumaßnahmen auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. 

Februar, um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

zu vermeiden. Sollte dieser Zeitraum nicht einzuhalten sein, ist eine Absuche des Plangebietes 

auf Vorkommen von Bodenbrütern durch eine fachkundige Person vorzunehmen bzw. eine 

entsprechende Ausnahmegenehmigung bei der Naturschutzbehörde einzuholen. 
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8 Verwendete Unterlagen 

INGENIEURBÜRO PROF. DR. OLDENBURG GMBH (2022): Begründung zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle“ der Gemeinde 
Hoort. Planungsstand Vorentwurf. 

LANDESAMT FÜR INNERE VERWALTUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN, AMT FÜR GEOINFORMATION, VER-

MESSUNGS- UND KATASTERWESEN: GeoPortal.MV (www.geodaten-mv.de). 

LUNG - LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN: Karten-
portal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (www.umweltkarten.mv-regierung.de) und WMS-
Server des LUNG M-V. 

LUNG (2013): Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in 
Mecklenburg-Vorpommern, 3. erg., überarb. Aufl. – Schriftenreihe des Landesamtes für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013 

Merkblatt "Eigenverbrauchstankstellen für Dieselkraftstoff und Biodiesel in der Landwirtschaft 
mit einem Jahresverbrauch von maximal 40.000 l - wasserwirtschaftliche Anforderungen“ - 
Bayern - 

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN (2018): Hinweise zur 
Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2018 (HzE 2018), Schwerin, 01. 
Juni 2018. Redaktionelle Überarbeitung 01.10.2019 

NATSCHAG – Naturschutzausführungsgesetz - Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes - Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Februar 2010, aktuelle Fassung. 

TRwS 781 – Technische Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) - Tankstellen für Kraft-
fahrzeuge  

UMWELTMINISTERIUM MV (1994): Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenti-
ale Stand 24. März 1994, Kartenportal Umwelt des LUNG MV. 





Beschlussfassung über die Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB für den Bebauungsplan Nr. 5 " Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und Kartoffelhalle 

" der Gemeinde Hoort 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und 

Kartoffelhalle“ bestehend aus Planzeichnung mit zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen, dem Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan) auf der Grundlage 

des Entwurfs zur Anlagenplanung, der Begründung zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan, dem Umweltbericht als selbständigem Teil der Begründung und dem 

Landschaftspflegerischen Begleitplan mit u.a. Aussagen zu Eingriff, Vermeidung und 

Kompensation von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft (Eingriffsregelung) 

werden in der vorliegenden Fassung gebilligt (siehe Anlage) 

2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und 

Kartoffelhalle ist gemäß § 3 Abs 1 BauGB im Rahmen einer möglichst frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit für mindestens 30 Tage erneut öffentlich auszulegen. 

3. Die berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB 

von der Auslegung zu benachrichtigen und werden gemäß § 3 Abs. 1 zur Abgabe einer 

Stellungnahme aufgefordert. 

Anlagen: 

Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sonstiges Sondergebiet Geothermie- und 

Kartoffelhalle“ bestehend aus Planzeichnung, Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan), 

der Begründung, dem Umweltbericht und dem Landschaftspflegerischen Begleitplan 
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